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2012/0242 (CNS) 

Vorschlag für eine 

VERORDNUNG DES RATES 

zur Übertragung besonderer Aufgaben im Zusammenhang mit der Aufsicht über 

Kreditinstitute auf die Europäische Zentralbank 

 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION – 

 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 

Artikel 127 Absatz 6, 

 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

 

nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments1,  

 

nach Stellungnahme der Europäischen Zentralbank2,  

 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren, 

 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1)  Die Union hat in den letzten Jahrzehnten erhebliche Fortschritte bei der Schaffung eines 

Binnenmarkts für Bankdienstleistungen erzielt. In vielen Mitgliedstaaten halten 

Bankengruppen, deren Hauptsitz sich in einem anderen Mitgliedstaat befindet, daher 

beträchtliche Marktanteile, und die Kreditinstitute haben ihre Geschäftstätigkeiten 

insbesondere innerhalb des Euro-Währungsgebiets geografisch diversifiziert.  

                                                 
1 ABl. C […] vom […], S. […]. 
2 ABl. C […] vom […], S. […]. 
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(2)  Die Aufrechterhaltung und Vertiefung des Binnenmarkts für Bankdienstleistungen ist für 

die Förderung der wirtschaftlichen Erholung in der Union von entscheidender 

Bedeutung. Dies erweist sich jedoch zunehmend als Herausforderung. So liegen 

Nachweise dafür vor, dass die Integration der Bankenmärkte in der Union derzeit zum 

Stillstand kommt.  

(3)  Angesichts der aus der Finanzkrise der letzten Jahre zu ziehenden Lehren müssen die 

Aufsichtsbehörden jedoch gleichzeitig ihre Aufsicht verstärken und in der Lage sein, 

hoch komplexe und miteinander vernetzte Märkte und Institute zu überwachen.  

(4)  Für die Beaufsichtigung der einzelnen Banken in der Union sind nach wie vor im 

Wesentlichen die nationalen Behörden zuständig. Die Wirksamkeit der Beaufsichtigung 

und die Möglichkeiten der Aufsichtsorgane, sich hinsichtlich der Solidität des 

Bankensektors in der gesamten Union zu verständigen, werden dadurch beschränkt. Um 

die Finanzmarktstabilität in Europa zu erhalten und die positiven Auswirkungen der 

Marktintegration auf Wachstum und Wohlstand zu fördern, sollten Aufsichtsbefugnisse 

daher stärker integriert werden. 

(5)  Die Solidität der Kreditinstitute ist heute noch immer in vielen Fällen eng mit dem 

Mitgliedstaat der Niederlassung verknüpft. Zweifel an der langfristigen Tragfähigkeit 

der Staatsverschuldung, den Aussichten für das Wirtschaftswachstum und der 

Existenzfähigkeit von Kreditinstituten haben negative, sich gegenseitig verstärkende 

Markttrends hervorgebracht. Dies kann Risiken für die Existenzfähigkeit einiger 

Kreditinstitute sowie für die Stabilität des Finanzsystems mit sich bringen und die 

ohnehin schon angespannten öffentlichen Finanzen der betroffenen Mitgliedstaaten 

schwer belasten. 
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(6)  Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA), die im Jahr 2011 gemäß der 

Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

24. November 2010 zur Errichtung einer Europäischen Aufsichtsbehörde (Europäische 

Bankenaufsichtsbehörde)3 eingerichtet wurde, und das Europäische 

Finanzaufsichtssystem, das mit Artikel 2 der genannten Verordnung und der Verordnung 

(EU) Nr. 1094/2010 vom 24. November 2010 zur Errichtung einer Europäischen 

Aufsichtsbehörde (EIOPA)4 und der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 vom 

24. November 2010 zur Errichtung einer Europäischen Aufsichtsbehörde (ESMA)5 

eingerichtet wurde, haben die Zusammenarbeit zwischen den Bankenaufsichtsbehörden 

in der Union erheblich verbessert. Die EBA leistet einen wichtigen Beitrag zur 

Schaffung eines einheitlichen Regelwerks für Finanzdienstleistungen in der Union und 

ist für die einheitliche Durchführung der vom Europäischen Rat im Oktober 2011 

beschlossenen Rekapitalisierung großer Kreditinstitute in der Union von zentraler 

Bedeutung.  

(7) Das Europäische Parlament hat bei mehreren Gelegenheiten dazu aufgerufen, eine 

europäische Einrichtung zu schaffen, die für bestimmte Aufgaben bei der 

Beaufsichtigung von Finanzinstituten unmittelbar zuständig ist, so erstmals in seinen 

Entschließungen vom 13. April 2000 zu der Mitteilung der Kommission "Umsetzung des 

Finanzmarktrahmens: Aktionsplan"6 und vom 21. November 2002 zu den 

aufsichtsrechtlichen Vorschriften in der Europäischen Union7. 

(8)  In den Schlussfolgerungen des Europäischen Rates vom 29. Juni 2012 wurde der 

Präsident des Europäischen Rates gebeten, einen Fahrplan für die Verwirklichung einer 

echten Wirtschafts- und Währungsunion auszuarbeiten. Am selben Tag wiesen die 

Staats- und Regierungschefs des Euro-Währungsgebiets darauf hin, dass der ESM, für 

Banken des Euro-Währungsgebiets, nach einem ordentlichen Beschluss die Möglichkeit 

hätte, Banken direkt zu rekapitalisieren, sobald unter Einbeziehung der EZB ein 

wirksamer einheitlicher Aufsichtsmechanismus eingerichtet worden ist, der an 

angemessene Auflagen geknüpft würde, darunter die Einhaltung der Vorschriften über 

staatliche Beihilfen. 

                                                 
3 ABl. L 331 vom 15.12.10, S. 12. 
4 ABl. L 331 vom 15.12.10, S. 37. 
5 ABl. L 331 vom 15.12.10, S. 84. 
6 ABl. C 40 vom 7.2.2001, S. 453. 
7 ABl. C 25 E vom 29.1.2004, S. 394. 
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(9)  Es sollte daher eine Europäische Bankenunion geschaffen werden, die sich auf ein echtes 
einheitliches Regelwerk für Finanzdienstleistungen für den gesamten Binnenmarkt 
stützt. Angesichts der engen Verbindungen und Interaktionen zwischen den 
Mitgliedstaaten, die die gemeinsame Währung eingeführt haben, sollte die Bankenunion 
zumindest alle Mitgliedstaaten des Euro-Währungsgebiets umfassen. Im Hinblick auf die 
Aufrechterhaltung und Vertiefung des Binnenmarkts sollte die Bankenunion aber auch 
anderen Mitgliedstaaten offenstehen, soweit die institutionellen Möglichkeiten dies 
zulassen.  

(10) Als erster Schritt zur Schaffung einer Bankenunion sollte ein einheitlicher 
Aufsichtsmechanismus eingerichtet werden, um sicherzustellen, dass die Politik der 
Union hinsichtlich der Beaufsichtigung von Kreditinstituten kohärent und wirksam 
umgesetzt wird, dass das einheitliche Regelwerk für Finanzdienstleistungen auf die 
Kreditinstitute in allen betroffenen Mitgliedstaaten gleichermaßen angewandt wird und 
dass bei der Beaufsichtigung dieser Kreditinstitute höchste, von nicht 
aufsichtsrechtlichen Überlegungen unbeeinflusste Standards Anwendung finden. Ein 
einheitlicher Aufsichtsmechanismus ist die Grundlage für die nächsten Schritte zur 
Schaffung der Bankenunion. Dies entspricht dem Grundsatz, dass der Einführung 
gemeinsamer Kriseninterventionsmechanismen gemeinsame Kontrollen vorausgehen 
sollten, um die Wahrscheinlichkeit der Anwendung dieser Interventionsmechanismen zu 
verringern. Der Europäische Rat hat in seinen Schlussfolgerungen vom 19. Oktober 
2012 "die Absicht der Kommission zur Kenntnis [genommen], nach der Annahme der 
Vorschläge für eine Richtlinie zur Bankensanierung und -abwicklung und eine Richtlinie 
zu den Einlagensicherungssystemen einen einheitlichen Abwicklungsmechanismus für 
die Mitgliedstaaten, die am einheitlichen Aufsichtsmechanismus teilnehmen, 
vorzuschlagen". Im Hinblick darauf könnte die Integration des Finanzrahmens durch die 
Schaffung einer gemeinsamen Abwicklungsbehörde und einer geeigneten Letztsicherung 
("Backstop") verstärkt werden, damit sichergestellt ist, dass Abwicklungsbeschlüsse 
rasch, unparteiisch und im besten Interesse aller Beteiligten getroffen werden8. 

(11) Als Zentralbank des Euro-Währungsgebiets verfügt die EZB über umfangreiche 
Kenntnisse in makroökonomischen und die Finanzstabilität betreffenden Fragen und 
damit über gute Voraussetzungen für die Wahrnehmung von Aufsichtsaufgaben, 
insbesondere im Hinblick auf den Schutz der Stabilität des europäischen Finanzsystems. 
In vielen Mitgliedstaaten sind die Zentralbanken bereits für die Bankenaufsicht 
zuständig. Der EZB sollten daher besondere Aufgaben im Zusammenhang mit der 
Aufsicht über Kreditinstitute zumindest im Euro-Währungsgebiet übertragen werden. 

                                                 
8 Gegebenenfalls nach den Schlussfolgerungen des Europäischen Rates vom Dezember zu 

aktualisieren. 
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(11a) Die EZB und die nationalen zuständigen Behörden nicht teilnehmender Mitgliedstaaten 
sollten eine Vereinbarung eingehen, in der allgemein beschrieben wird, wie ihre 
Zusammenarbeit bei der Wahrnehmung ihrer Aufsichtsaufgaben nach dem Unionsrecht in 
Bezug auf die Finanzinstitute im Sinne des Artikels 2 gestaltet werden soll. In der 
Vereinbarung könnten unter anderem die Konsultation in Bezug auf Beschlüsse der EZB mit 
Auswirkung auf in einem nicht teilnehmenden Mitgliedstaat niedergelassene 
Tochtergesellschaften oder Zweigstellen, deren Muttergesellschaft in einem teilnehmenden 
Mitgliedstaaten niedergelassen ist, sowie die Zusammenarbeit in Ausnahmesituationen 
einschließlich Frühwarnmechanismen im Einklang mit den im einschlägigen Unionsrecht 
festgelegten Verfahren präzisiert werden. Die Vereinbarung sollte regelmäßig überprüft 
werden. 

(12) Die EZB sollte diejenigen besonderen Aufsichtsaufgaben übernehmen, die für eine 
kohärente und wirksame Umsetzung der Politik der Union hinsichtlich der 
Beaufsichtigung von Kreditinstituten entscheidend sind, während andere 
Zuständigkeiten bei den nationalen Behörden verbleiben sollten. Die Aufgaben der EZB 
sollten vorbehaltlich spezieller Regelungen, die der Rolle der nationalen 
Aufsichtsbehörden Rechnung tragen, Maßnahmen zur Sicherstellung der 
makroaufsichtlichen Stabilität umfassen. 

(13) Die Zuverlässigkeit und Solidität großer Banken sind für die Gewährleistung der 
Stabilität des Finanzsystems von entscheidender Bedeutung. In der jüngsten 
Vergangenheit hat sich jedoch gezeigt, dass auch von kleineren Banken Risiken für die 
Finanzmarktstabilität ausgehen können. Die EZB sollte daher in Bezug auf alle in 
teilnehmenden Mitgliedstaaten zugelassenen Kreditinstitute und alle Zweigstellen in 
teilnehmenden Mitgliedstaaten Aufsichtsaufgaben ausüben können. 

(13a) Bei der Wahrnehmung der ihr übertragenen Aufgaben sollte die EZB unbeschadet des Ziels, 
die Zuverlässigkeit und Solidität der Kreditinstitute zu gewährleisten, die Vielfalt der 
Kreditinstitute sowie ihre Größe und ihr Geschäftsmodell gebührend berücksichtigen. 

(14) Die Zulassung von Kreditinstituten vor der Aufnahme der Geschäftstätigkeit ist ein 
wichtiges aufsichtsrechtliches Mittel, um sicherzustellen, dass diese Tätigkeiten nur von 
Unternehmen ausgeübt werden, die über eine solide wirtschaftliche Grundlage, eine 
geeignete Organisation für den Umgang mit den besonderen Risiken des Einlagen- und 
Kreditgeschäfts sowie über geeignete Führungskräfte verfügen. Die EZB sollte daher 
vorbehaltlich spezieller Regelungen, die der Rolle der nationalen Aufsichtsbehörden 
Rechnung tragen, mit der Zulassung von Kreditinstituten beauftragt werden und diese 
Zulassungen auch entziehen können.  
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(15) Neben den in den Unionsvorschriften vorgesehenen Bedingungen für die Zulassung von 
Kreditinstituten und den Entzug dieser Zulassungen können die Mitgliedstaaten derzeit 
weitere Bedingungen für die Zulassung von Kreditinstituten und Gründe für den Entzug 
der Zulassung festlegen. Die EZB sollte daher ihre Aufgaben in Bezug auf die Zulassung 
von Kreditinstituten und ihren Entzug bei Nichteinhaltung nationaler Rechtsvorschriften 
auf der Grundlage eines Vorschlags der betreffenden nationalen zuständigen Behörde, 
die die Einhaltung der einschlägigen nationalen Bedingungen prüft, ausüben. 

(16) Die Prüfung der Eignung eines neuen Eigentümers, der einen erheblichen Anteil an 
einem Kreditinstitut zu erwerben beabsichtigt, ist ein unverzichtbares Mittel, um die 
Eignung und finanzielle Solidität der Eigentümer von Kreditinstituten kontinuierlich 
sicherzustellen. Als Organ der Union verfügt die EZB über gute Voraussetzungen für die 
Durchführung einer solchen Prüfung, ohne dass dies den Binnenmarkt unangemessen 
einschränkt. Die EZB sollte daher beauftragt werden, den Erwerb und die Veräußerung 
erheblicher Anteile an Kreditinstituten, außer im Rahmen einer Bankenabwicklung, zu 
prüfen. 

(17) Die Einhaltung von Unionsvorschriften, die Kreditinstitute dazu verpflichten, im 
Hinblick auf die Risiken ihrer Geschäftstätigkeit Eigenmittel in bestimmter Höhe 
vorzuhalten, die Höhe der Forderungen gegenüber einzelnen Gegenparteien zu 
begrenzen, Informationen zu ihrer Finanzlage zu veröffentlichen, ausreichend liquide 
Aktiva vorzuhalten, um Spannungen an den Märkten standhalten zu können, und den 
Verschuldungsgrad zu begrenzen, ist Voraussetzung für die aufsichtsrechtliche Solidität 
von Kreditinstituten. Es sollte der EZB obliegen, die Einhaltung dieser Vorschriften 
sicherzustellen. 

(18) Zusätzliche Kapitalpuffer, wie ein Kapitalerhaltungspuffer und ein antizyklischer 
Kapitalpuffer, mit denen sichergestellt wird, dass Kreditinstitute in Phasen des 
Wirtschaftswachstums eine ausreichende Eigenmittelgrundlage aufbauen, um Verluste 
in schwierigeren Zeiten absorbieren zu können, und andere Maßnahmen der 
Makroaufsicht sind wesentliche aufsichtliche Mittel zur Gewährleistung einer 
angemessenen Verlustabsorption. Im Interesse einer umfassenden Abstimmung sollte die 
EZB ordnungsgemäß unterrichtet werden, wenn die nationalen Behörden solche 
Maßnahmen festlegen. Außerdem sollte die EZB erforderlichenfalls vorbehaltlich einer 
engen Abstimmung mit den nationalen Behörden strengere Anforderungen und 
Maßnahmen anwenden können. 
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(19) Die Zuverlässigkeit und Solidität von Kreditinstituten hängen auch von der Vorhaltung 

von ökonomischem Kapital in angemessener, den möglichen Risiken entsprechender 

Höhe sowie von geeigneten internen Organisationsstrukturen und Regelungen für die 

Unternehmenssteuerung ab. Die EZB sollte daher mit der Festlegung von 

Anforderungen beauftragt werden, mit denen sichergestellt wird, dass Kreditinstitute 

über solide Regelungen, Verfahren und Mechanismen für die Unternehmenssteuerung 

verfügen, einschließlich Strategien und Verfahren zur Prüfung und Aufrechterhaltung 

der Angemessenheit ihres ökonomischen Kapitals. Bei Unzulänglichkeiten sollte die 

EZB zudem die Aufgabe haben, geeignete Maßnahmen zu ergreifen, einschließlich der 

Festlegung besonderer zusätzlicher Eigenmittelanforderungen, besonderer 

Offenlegungspflichten und besonderer Liquiditätsanforderungen. 

(20) Risiken für die Zuverlässigkeit und Solidität von Kreditinstituten können sowohl auf der 

Ebene einzelner Kreditinstitute als auch auf der Ebene von Bankengruppen oder 

Finanzkonglomeraten entstehen. Im Interesse der Zuverlässigkeit und Solidität von 

Kreditinstituten sollten diese Risiken daher durch besondere Aufsichtsregelungen 

verringert werden. Neben der Einzelaufsicht über Kreditinstitute sollte die EZB auch die 

Beaufsichtigung auf konsolidierter Ebene, ergänzende Aufsichtsaufgaben sowie die 

Beaufsichtigung von Finanzholdinggesellschaften und von gemischten 

Finanzholdinggesellschaften, nicht aber von Versicherungsunternehmen übernehmen.  

(21) Im Interesse der Finanzstabilität ist es erforderlich, eine Verschlechterung der 

finanziellen und wirtschaftlichen Situation eines Kreditinstituts aufzuhalten, bevor ein 

Punkt erreicht ist, an dem den Behörden keine andere Alternative als die Abwicklung 

bleibt. Die EZB sollte daher beauftragt werden, im einschlägigen Unionsrecht 

vorgesehene Frühinterventionsmaßnahmen durchzuführen. Sie sollte ihre 

Frühinterventionsmaßnahmen jedoch mit den zuständigen Abwicklungsbehörden 

koordinieren. Die EZB sollte ihr Handeln darüber hinaus in geeigneter Weise mit den 

betroffenen nationalen Behörden koordinieren, um sich über die jeweiligen 

Zuständigkeiten im Krisenfall, insbesondere im Rahmen der für diese Zwecke 

eingerichteten grenzüberschreitenden Krisenmanagementgruppen und künftigen 

Abwicklungskollegien, zu verständigen. 
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(22) Der EZB nicht übertragene Aufsichtsaufgaben sollten bei den nationalen Behörden 
verbleiben. Dazu zählen die Befugnis zur Entgegennahme von Mitteilungen der 
Kreditinstitute im Zusammenhang mit dem Niederlassungsrecht und der 
Dienstleistungsfreiheit, die Beaufsichtigung von Einrichtungen, die keine Kreditinstitute 
im Sinne des Unionsrechts sind, die aber nach nationalem Recht wie Kreditinstitute zu 
beaufsichtigen sind, die Beaufsichtigung von Kreditinstituten aus Drittländern, die in der 
Union eine Zweigstelle errichten oder grenzüberschreitend Dienstleistungen erbringen, 
die Überwachung von Zahlungsdienstleistungen, die Durchführung der täglichen 
Überprüfung von Kreditinstituten, die Wahrnehmung der Funktionen der zuständigen 
Behörden in Bezug auf Kreditinstitute hinsichtlich der Märkte für Finanzinstrumente 
und die Bekämpfung des Missbrauchs des Finanzsystems für Geldwäsche und 
Terrorismusfinanzierung sowie der Verbraucherschutz.  

(23) Die EZB sollte die ihr übertragenen Aufgaben mit dem Ziel wahrnehmen, gemäß dem 
einheitlichen Regelwerk für Finanzdienstleistungen in der Union die Zuverlässigkeit und 
Solidität der Kreditinstitute, die Stabilität des Finanzsystems der Union und der 
einzelnen teilnehmenden Mitgliedstaaten sowie die Einheit und Integrität des 
Binnenmarkts und somit auch den Einlegerschutz zu gewährleisten und die 
Funktionsweise des Binnenmarkts zu verbessern.  

(24) Die Übertragung von Aufsichtsaufgaben auf die EZB in Bezug auf einige 
Mitgliedstaaten sollte mit dem 2010 eingerichteten Europäischen Finanzaufsichtssystem 
(ESFS) und dem zugrunde liegenden Ziel der Ausarbeitung eines einheitlichen 
Regelwerks und der Stärkung der Konvergenz der Aufsichtspraktiken in der gesamten 
Union im Einklang stehen. Für die Behandlung von Fragen von gemeinsamem Interesse 
sowie für eine ordnungsgemäße Beaufsichtigung von Kreditinstituten, die zusätzlich im 
Versicherungs- und Wertpapierbereich tätig sind, ist auch die Zusammenarbeit zwischen 
Bankenaufsichtsbehörden und Aufsichtsbehörden für die Versicherungs- und 
Wertpapiermärkte von Bedeutung. Die EZB sollte daher verpflichtet werden, im 
Rahmen des ESFS eng mit der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), der 
Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde und der Europäischen 
Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung 
zusammenzuarbeiten. Sie sollte ferner verpflichtet werden, mit den jeweiligen 
Abwicklungsbehörden und Fazilitäten für die Finanzierung direkter oder indirekter 
öffentlicher Finanzhilfen zusammenzuarbeiten. 

(25) gestrichen 
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(26) Die EZB sollte ihre Aufgaben vorbehaltlich und in Übereinstimmung mit allen 

einschlägigen Rechtsvorschriften ausüben, einschließlich des gesamten Primär- und 

Sekundärrechts der Union, der Beschlüsse der Kommission zu staatlichen Beihilfen, der 

Wettbewerbsvorschriften und der Bestimmungen zur Fusionskontrolle sowie des für alle 

Mitgliedstaaten geltenden einheitlichen Regelwerks. Die EBA hat den Auftrag, 

technische Standards, Leitlinien und Empfehlungen auszuarbeiten, um die 

aufsichtsrechtliche Konvergenz und die Kohärenz der Aufsichtsergebnisse innerhalb der 

Union sicherzustellen. Diese Aufgaben sollten bei der EBA verbleiben, weshalb die EZB 

befugt sein sollte, in Befolgung von Rechtsakten der Union, die die Europäische 

Kommission auf der Grundlage von Entwürfen der EBA erlassen hat, und vorbehaltlich 

des Artikels 16 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 über Leitlinien und Empfehlungen 

der EBA Verordnungen nach Artikel 132 AEUV.  

(26a) Zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben und zur Ausübung ihrer Aufsichtsbefugnisse sollte 

die EZB die materiellen Vorschriften für die Beaufsichtigung von Kreditinstituten 

anwenden. Diese Vorschriften sollten die des einschlägigen Unionsrechts, insbesondere 

unmittelbar geltende Verordnungen oder Richtlinien, wie die über die 

Eigenmittelausstattung von Banken und über Finanzkonglomerate sein. Liegen die 

materiellen Vorschriften für die Beaufsichtigung von Kreditinstituten in Form von 

Richtlinien vor, sollte sie die nationalen Rechtsvorschriften zur Umsetzung der 

betreffenden Richtlinien anwenden. Der grundsätzliche Vorrang des Unionsrechts wird 

hierdurch nicht berührt. Daraus folgt, dass die EZB ihre Leitlinien oder Empfehlungen 

sowie ihre Beschlüsse auf das einschlägige bindende Unionsrecht stützen und im 

Einklang mit diesem erlassen sollte. 

(26b) Im Rahmen der der EZB übertragenen Aufgaben werden den nationalen zuständigen 

Behörden durch das nationale Recht bestimmte Befugnisse übertragen, die bisher durch 

Unionsrecht nicht gefordert waren, einschließlich der Befugnis zu frühzeitigem 

Eingreifen und zum Ergreifen von Vorsichtsmaßnahmen. Die EZB sollte die nationalen 

Behörden auffordern dürfen, von diesen Befugnissen Gebrauch zu machen, um die 

umfassende und wirksame Ausübung der Beaufsichtigung innerhalb des einheitlichen 

Aufsichtsmechanismus sicherzustellen. 
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(27) Zur Sicherstellung der Anwendung der Aufsichtsregeln und -beschlüsse durch 

Kreditinstitute, Finanzholdinggesellschaften und gemischte Finanzholdinggesellschaften 

sollten bei Verstößen wirksame, verhältnismäßige und abschreckende Sanktionen 

verhängt werden. Gemäß Artikel 132 Absatz 3 AEUV und der Verordnung (EG) 

Nr. 2532/98 des Rates vom 23. November 1998 über das Recht der Europäischen 

Zentralbank, Sanktionen zu verhängen9, ist die EZB berechtigt, Unternehmen mit 

Geldbußen oder Zwangsgeldern zu belegen, wenn sie ihre Verpflichtungen aus den 

Verordnungen und Beschlüssen der EZB nicht einhalten. Damit die EZB ihre Aufgaben 

im Zusammenhang mit der Durchsetzung der Aufsichtsregeln des unmittelbar 

anwendbaren Unionsrechts wirksam ausüben kann, sollte sie die Befugnis erhalten, bei 

Verstößen gegen solche Bestimmungen Geldbußen gegen Kreditinstitute, 

Finanzholdinggesellschaften und gemischte Finanzholdinggesellschaften zu verhängen. 

Die nationalen Behörden sollten bei Verstößen gegen Verpflichtungen aus nationalen 

Rechtsvorschriften zur Umsetzung von Unionsrichtlinien weiterhin Sanktionen 

verhängen können. Hält die EZB es für die Erfüllung ihrer Aufgaben für angebracht, bei 

solchen Verstößen eine Sanktion zu verhängen, sollte sie die Angelegenheit zu diesem 

Zweck auch an die nationalen Behörden weiterleiten können. 

(28) Die nationalen Aufsichtsbehörden verfügen über umfangreiche, langjährige Erfahrung 

mit der Beaufsichtigung von Kreditinstituten in ihrem Hoheitsgebiet sowie über 

umfangreiche Kenntnisse der jeweiligen wirtschaftlichen, organisatorischen und 

kulturellen Besonderheiten. Dazu wurden große Behörden mit zahlreichen engagierten 

und hoch qualifizierten Mitarbeitern eingerichtet. Um die Einhaltung höchster Standards 

bei der Beaufsichtigung auf europäischer Ebene sicherzustellen, sollten die nationalen 

Aufsichtsbehörden dafür verantwortlich sein, die EZB bei der Vorbereitung und 

Umsetzung von Rechtsakten im Zusammenhang mit der Wahrnehmung ihrer 

Aufsichtsaufgaben zu unterstützen. Dazu sollten insbesondere die laufende tägliche 

Bewertung der Lage einer Bank und die damit verbundenen Prüfungen vor Ort gehören. 

                                                 
9 ABl. L 318 vom 27.11.98, S. 4. 
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(28a) Die Kriterien des Artikels 5 Absatz 4, anhand deren ermittelt wird, welche Institute auf 

konsolidierter Basis als weniger bedeutend anzusehen sind, sollten auf der obersten 

Konsolidierungsebene innerhalb des teilnehmenden Mitgliedstaats auf der Grundlage 

konsolidierter Daten angewandt werden. Wenn die EZB die ihr durch diese Verordnung 

übertragenen Aufgaben in Bezug auf eine Gruppe ausübt, die auf konsolidierter Basis nicht 

als weniger bedeutend gilt, sollte sie dies in Bezug auf die Gruppe von Kreditinstituten auf 

konsolidierter Basis, in Bezug auf die Tochterbanken und Zweigstellen jener Gruppe in den 

teilnehmenden Mitgliedstaaten auf Ebene des einzelnen Kreditinstituts tun. 

(29) Hinsichtlich der Beaufsichtigung grenzüberschreitend tätiger Banken, die sowohl innerhalb 

als auch außerhalb des Euro-Währungsgebiets tätig sind, sollte die EZB eng mit den 

zuständigen Behörden der nicht teilnehmenden Mitgliedstaaten zusammenarbeiten. Als 

zuständige Behörde sollte die EZB den im Unionsrecht festgelegten Verpflichtungen zur 

Zusammenarbeit und zum Informationsaustausch unterliegen und an den Aufsichtskollegien 

uneingeschränkt teilnehmen. Da die Wahrnehmung von Aufsichtsaufgaben durch ein 

europäisches Organ mit klaren Vorteilen für die Finanzstabilität und eine nachhaltigen 

Marktintegration verbunden ist, sollten Mitgliedstaaten, die die gemeinsame Währung nicht 

eingeführt haben, ebenfalls an dem neuen Mechanismus teilnehmen können. Unabdingbare 

Voraussetzung für die wirksame Ausübung von Aufsichtsaufgaben ist jedoch die 

vollständige und unverzügliche Umsetzung von Aufsichtsbeschlüssen. Mitgliedstaaten, die 

an dem neuen Mechanismus teilnehmen möchten, sollten sich daher verpflichten, dafür zu 

sorgen, dass ihre nationalen zuständigen Behörden alle von der EZB geforderten 

Maßnahmen in Bezug auf Kreditinstitute befolgen und umsetzen. Die EZB sollte eine enge 

Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden von Mitgliedstaaten, deren Währung nicht 

der Euro ist, eingehen können. Sie sollte der Verpflichtung unterliegen, eine solche 

Zusammenarbeit einzugehen, wenn die in dieser Verordnung festgelegten Bedingungen 

erfüllt sind.  

(29aa) Da teilnehmende Mitgliedstaaten, deren Währung nicht der Euro ist, im EZB-Rat nicht 

vertreten sind, und sie von anderen Mechanismen für Mitgliedstaaten des Euro-

Währungsgebiets nicht in vollem Umfang profitieren können, sind in dieser Verordnung 

zusätzliche Garantien im Beschlussfassungsverfahren vorgesehen. Diese Garantien, 

insbesondere Artikel 6 Absatz 6abb, sollten jedoch nur in hinreichend begründeten 

Ausnahmefällen Anwendung finden. 
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(29a) Durch keinen Teil dieser Verordnung sollte der bestehende Rahmen für die Änderung der 

Rechtsform von Tochtergesellschaften oder Zweigstellen bzw. die Anwendung eines 

solchen Rahmens in irgendeiner Weise geändert werden; noch sollte irgendein Teil dieser 

Verordnung in einer Weise ausgelegt oder angewandt werden, die einen Anreiz für eine 

solche Änderung darstellt. Diesbezüglich sollte die Zuständigkeit der zuständigen Behörden 

der Mitgliedstaaten, die nicht am einheitlichen Aufsichtsmechanismus teilnehmen, in vollem 

Umfang geachtet werden, damit diese Behörden gegenüber in ihrem Hoheitsgebiet tätigen 

Kreditinstituten weiterhin über ausreichende Instrumente und Befugnisse verfügen, um diese 

Zuständigkeit wahrzunehmen und die Finanzmarktstabilität und das öffentliche Interesse 

wirksam wahren zu können. Um die zuständigen Behörden bei der Wahrnehmung ihrer 

Aufgaben zu unterstützen, sollten sowohl Einlegern und als auch den zuständigen Behörden 

außerdem rechtzeitig Informationen über die Änderung der Rechtsform einer 

Tochtergesellschaft oder Zweigstelle bereitgestellt werden. 

(30)  Damit die EZB ihre Aufgaben erfüllen kann, sollte sie angemessene Aufsichtsbefugnisse 

haben. Die Rechtsvorschriften der Union über die Beaufsichtigung von Kreditinstituten 

übertragen zu diesen Zwecken bestimmte Befugnisse auf die von den Mitgliedstaaten 

benannten zuständigen Behörden. Soweit diese Befugnisse die der EZB übertragenen 

Aufsichtsaufgaben betreffen, sollte die EZB hinsichtlich der teilnehmenden Mitgliedstaaten 

als zuständige Behörde gelten und über die Befugnisse verfügen, die den zuständigen 

Behörden nach dem Unionsrecht erteilt wurden. Dazu gehören die den zuständigen 

Behörden des Herkunfts- und Aufnahmemitgliedstaates mit diesen Rechtsakten 

übertragenen Befugnisse und die den benannten Behörden erteilten Befugnisse.  

(31)  Im Interesse einer wirksamen Ausübung ihrer Aufsichtsaufgaben sollte die EZB berechtigt 

sein, alle erforderlichen Informationen anzufordern sowie Untersuchungen und Prüfungen 

vor Ort durchzuführen.  

(31a) Das Privileg der Angehörigen von Rechtsberufen ist ein grundlegendes Prinzip des 

Unionsrechts, das die Vertraulichkeit der Kommunikation zwischen natürlichen oder 

juristischen Personen und ihren Rechtsbeiständen gemäß den Bedingungen nach der 

Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs schützt.  
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(31b) Benötigt die EZB Informationen bezüglich einer Person, die in einem nicht teilnehmenden 
Mitgliedstaat niedergelassen ist, aber zu einem Kreditinstitut, einer 
Finanzholdinggesellschaft oder einer gemischten Finanzholdinggesellschaft gehört, das/die 
in einem teilnehmende Mitgliedstaat niedergelassen ist, oder auf die das betreffende 
Kreditinstitut bzw. die Finanzholdinggesellschaft oder gemischte 
Finanzholdinggesellschaft betriebliche Funktionen oder Tätigkeiten ausgelagert haben, und 
ist ein solches Informationsersuchen in dem nicht teilnehmenden Mitgliedstaat nicht 
anwendbar oder vollstreckbar, so sollte sie sich im Vorfeld mit der nationalen zuständigen 
Behörde des nicht teilnehmenden Mitgliedstaats abstimmen.  

(31c) Durch diese Verordnung wird die Anwendung der Bestimmungen nach Maßgabe der 
Artikel 34 und 42 des Protokolls über die Satzung des ESZB und der EZB nicht berührt. 
Gemäß den Protokollen Nr. 4 und Nr. 15 sollten die von der EZB im Rahmen dieser 
Verordnung angenommenen Rechtsakte nicht teilnehmenden Mitgliedstaaten keinerlei 
Rechte einräumen und keinerlei Verpflichtungen auferlegen, außer diese Rechtsakte stehen 
im Einklang mit dem einschlägigen Unionsrecht erlassen. 

(32) Hinsichtlich der Ausübung des Niederlassungsrechts oder des Rechts zur Erbringung von 
Dienstleistungen in einem anderen Mitgliedstaat sowie in Fällen, in denen mehrere 
Unternehmen einer Gruppe in unterschiedlichen Mitgliedstaaten niedergelassen sind, sieht 
das Unionsrecht besondere Verfahren und die Aufteilung der Zuständigkeiten zwischen 
den betreffenden Mitgliedstaaten vor. Soweit die EZB bestimmte Aufsichtsaufgaben für 
alle teilnehmenden Mitgliedstaaten übernimmt, sollten diese Verfahren und Aufteilungen 
nicht für die Ausübung des Niederlassungsrechts oder des Rechts auf 
Dienstleistungserbringung in einem anderen teilnehmenden Mitgliedstaat gelten. 

(32a) Bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben im Rahmen dieser Verordnung und bei ihren 
Amtshilfeersuchen an nationale zuständige Behörden sollte die EZB einer ausgewogenen 
Beteiligung aller betroffenen nationalen zuständigen Behörden entsprechend den im 
maßgebenden Unionsrecht festgelegten Zuständigkeiten für die Einzelaufsicht sowie die 
Aufsicht auf teilkonsolidierter und konsolidierter Basis gebührend Rechnung tragen. 

(33) Bei ihren Beschlussfassungsverfahren sollte die EZB an Unionsvorschriften und 
allgemeine Grundsätze für ein ordnungsgemäßes Verfahren und Transparenz gebunden 
sein. Das Recht der Adressaten der EZB-Beschlüsse auf Anhörung sollte umfassend 
geachtet werden. 
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(34) Die Übertragung von Aufsichtsaufgaben geht mit einer erheblichen Verantwortung der 
EZB für den Schutz der Finanzmarktstabilität in der Union und mit der Verpflichtung 
einher, die Aufsichtsbefugnisse auf möglichst wirksame und verhältnismäßige Weise 
auszuüben. Die EZB sollte daher dem Europäischen Parlament und dem Ministerrat als den 
demokratisch legitimierten Organen zur Vertretung der Menschen in Europa und der 
Mitgliedstaaten hinsichtlich der Ausübung dieser Aufgaben Rechenschaft ablegen. Dies 
sollte die regelmäßige Berichterstattung und die Beantwortung von Fragen umfassen. 
Berichterstattungspflichten sollten allerdings unbeschadet des Grundsatzes der 
Geheimhaltungspflicht gelten. 

(34a) Die EZB sollte die Berichte, die sie dem Europäischen Parlament und dem Rat unterbreitet, 
auch den nationalen Parlamenten der teilnehmenden Mitgliedstaaten zuleiten. Die 
nationalen Parlamente sollten die Möglichkeit haben, an die EZB Bemerkungen und 
Fragen bezüglich der Ausübung ihrer Aufsichtsaufgaben zu richten, zu denen diese sich 
äußern kann. Hierbei sollte besonderes Augenmerk auf Bemerkungen oder Fragen im 
Zusammenhang mit dem Entzug der Zulassung von Kreditinstituten gerichtet werden, in 
Bezug auf die die nationalen zuständigen Behörden gemäß dem Verfahren nach Artikel 13 
Absatz 2a Maßnahmen zur Abwicklung oder zum Erhalt der Finanzmarktstabilität ergriffen 
haben. Das Parlament eines teilnehmenden Mitgliedstaats kann den Vorsitzenden oder 
einen Vertreter des Aufsichtsgremiums ersuchen, gemeinsam mit einem Vertreter der 
nationalen zuständigen Behörde an einem Gedankenaustausch über die Beaufsichtigung 
von Kreditinstituten in diesem Mitgliedstaat teilzunehmen. Ergreifen nationale 
Aufsichtsbehörden Maßnahmen gemäß dieser Verordnung, so sollten auch weiterhin 
nationale Rechenschaftspflichten Anwendung finden. 

(34b) Die EZB sollte im Einklang mit den Grundsätzen für ein ordnungsgemäßes Verfahren und 
für Transparenz handeln und dabei den Grundsätzen des Artikels 1 angemessen Rechnung 
tragen. 

(34c) Im Einklang mit Artikel 340 AEUV sollte die EZB den durch sie oder ihre Bediensteten in 
Ausübung ihrer Amtstätigkeit verursachten Schaden nach den allgemeinen 
Rechtsgrundsätzen, die den Rechtsordnungen der Mitgliedstaaten gemeinsam sind, 
ersetzen. Die Haftung der nationalen zuständigen Behörden für den durch sie oder ihre 
Bediensteten in Ausübung ihrer Amtstätigkeit verursachten Schaden nach nationalem 
Recht sollte davon unberührt bleiben. 

(34d) Für die EZB gilt gemäß Artikel 342 AEUV die Verordnung Nr. 1 des Rates von 1958 zur 
Regelung der Sprachenfrage für die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft. 
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(34e) Wenn die EZB prüft, ob das Recht Betroffener auf Akteneinsicht beschränkt werden sollte, 

sollte sie die Grundrechte wahren und die in der Charta der Grundrechte der Europäischen 

Union verankerten Grundsätze, insbesondere das Recht auf einen wirksamen Rechtsbehelf 

und ein unparteiisches Gericht, achten. 

(34f) Die EZB sollte vorsehen, dass natürliche und juristische Personen die Überprüfung von an 

sie gerichteten oder sie direkt individuell betreffenden Beschlüssen verlangen können, die 

die EZB aufgrund den ihr durch diese Verordnung übertragenen Befugnissen erlassen hat. 

Zu diesem Zweck sollte sie einen Überprüfungsausschuss einrichten, der diese internen 

Überprüfungen vornimmt. Der EZB-Rat sollte Persönlichkeiten von hohem Ansehen in 

diesen Ausschuss berufen. Bei seiner Auswahl sollte der EZB-Rat soweit wie möglich eine 

ausgewogene Zusammensetzung nach geografischer Herkunft und Geschlechtern und die 

Vertretung von Interessenträgern aus allen teilnehmenden Mitgliedstaaten sicherstellen. 

Das Verfahren für die Überprüfung sollte vorsehen, dass das Aufsichtsgremium seinen 

vorherigen Beschlussentwurf gegebenenfalls überarbeitet, und sollte das Recht, ein 

Verfahren vor dem Gerichtshof der Europäischen Union anzustrengen, nicht berühren. 

(35) Die EZB übt gemäß Artikel 127 Absatz 1 AEUV geldpolitische Funktionen zur Erhaltung 

der Preisstabilität aus. Die Ausübung von Aufsichtsaufgaben dient dem Schutz der 

Zuverlässigkeit und Solidität von Kreditinstituten und der Stabilität des Finanzsystems. 

Beide Funktionen sollten daher vollständig voneinander getrennt sein, um 

Interessenkonflikte zu vermeiden und zu gewährleisten, dass jede Funktion gemäß den 

jeweiligen Zielen ausgeübt wird. Die EZB sollte in der Lage sein, sicherzustellen, dass der 

EZB-Rat seine geldpolitischen und seine aufsichtlichen Funktionen in vollkommen 

unterschiedlicher Weise wahrnimmt. Diese Unterscheidung sollte zumindest eine strikte 

Trennung der Sitzungen und der Tagesordnungen umfassen. 
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(36) Insbesondere sollte in der EZB ein Aufsichtsgremium eingerichtet werden, das für die 

Vorbereitung von Beschlüssen in aufsichtlichen Angelegenheiten zuständig ist und sich auf 

die spezifischen Kenntnisse der nationalen Aufsichtsbehörden stützen kann. Das Gremium 

sollte daher einen Vorsitzenden und einen stellvertretenden Vorsitzenden haben und 

Vertreter der EZB und der nationalen Behörden umfassen. Alle Mitglieder des 

Aufsichtsgremiums sollten fristgerecht und umfassend über die Tagesordnungspunkte ihrer 

Sitzungen informiert werden, damit die Beratungen und die Ausarbeitung der 

Beschlussentwürfe möglichst wirksam durchgeführt werden können. 

(36a) Unter uneingeschränkter Achtung der institutionellen Vorkehrungen und der 

Abstimmungsmodalitäten der Verträge sollte das Aufsichtsgremium der EZB als zentrales 

Gremium für die Ausübung der Aufsichtsaufgaben dienen, die bislang in den Händen der 

nationalen zuständigen Behörden lagen. Die am einheitlichen Aufsichtsmechanismus 

teilnehmenden Mitgliedstaaten sollten daher die Eignung der zum Vorsitzenden des 

Aufsichtsgremiums gewählten Person prüfen, und die Befugnis, die Beschlüsse zur 

Ernennung des Vorsitzenden des Aufsichtsgremiums anzunehmen, sollte dem Rat 

übertragen werden. 

(36b) Zur Gewährleistung einer angemessenen Rotation bei gleichzeitiger Sicherstellung der 

vollständigen Unabhängigkeit des Vorsitzenden und des stellvertretenden Vorsitzenden 

sollte ihre Amtszeit fünf Jahre nicht überschreiten und nicht verlängerbar sein. Im Interesse 

einer umfassenden Abstimmung mit den Tätigkeiten der EBA und den aufsichtspolitischen 

Tätigkeiten der Union sollte das Aufsichtsgremium die EBA und die Europäische 

Kommission einladen können, als Beobachter teilzunehmen. Sobald die Europäische 

Abwicklungsbehörde eingerichtet ist, sollte ihr Vorsitzender als Beobachter an den 

Sitzungen des Aufsichtsgremiums teilnehmen. 

(36c) Der EZB-Rat sollte die Vertreter teilnehmender Mitgliedstaaten, deren Währung nicht der 

Euro ist, jedes Mal einladen, wenn er erwägt, Einwände gegen einen Beschlussentwurf des 

Aufsichtsgremiums zu erheben, oder wenn die betroffenen nationalen zuständigen 

Behörden dem EZB-Rat in einer begründeten Stellungnahme mitteilen, dass sie einem 

Beschlussentwurf des Aufsichtsgremiums nicht zustimmen, soweit dieser Beschluss an die 

nationalen Behörden gerichtet ist und sich auf Kreditinstitute aus teilnehmenden 

Mitgliedstaaten, deren Währung nicht der Euro ist, bezieht. 
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(37) Das Aufsichtsgremium und die Mitarbeiter der EZB, die Aufsichtsaufgaben wahrnehmen, 
sollten angemessenen Geheimhaltungspflichten unterliegen. Ähnliche Anforderungen 
sollten auch für den Informationsaustausch mit Mitarbeitern der EZB gelten, die nicht an 
den Aufsichtstätigkeiten beteiligt sind. Dies sollte die EZB nicht davon abhalten, innerhalb 
der in den einschlägigen EU-Rechtsakten festgelegten Grenzen und unter den darin 
vorgesehenen Bedingungen Informationen auszutauschen, einschließlich mit der 
Kommission für die Zwecke ihrer Aufgaben gemäß den Artikeln 107 und 108 AEUV und 
gemäß den Unionsvorschriften über eine verstärkte wirtschaftliche und haushaltspolitische 
Überwachung.  

(38) Im Interesse einer wirksamen Wahrnehmung ihrer Aufsichtsaufgaben sollte die EZB bei 
der Erfüllung der ihr übertragenen Aufsichtsaufgaben vollständig unabhängig sein, 
insbesondere von einer ungebührlichen politischen Einflussnahme sowie von 
Einmischungen der Branche, die ihre operative Unabhängigkeit beeinträchtigen würden. 

(39) Im Interesse einer wirksamen Wahrnehmung ihrer Aufsichtsaufgaben sollte die EZB über 
angemessene Ressourcen verfügen. Sie sollte diese Ressourcen auf eine Weise beschaffen, 
die ihre Unabhängigkeit von einer ungebührlichen Einflussnahme der nationalen 
zuständigen Behörden und der Marktteilnehmer sicherstellt und die Trennung zwischen 
geldpolitischen und aufsichtlichen Aufgaben gewährleistet. Die Kosten der 
Beaufsichtigung sollten von den beaufsichtigten Unternehmen übernommen werden. Die 
Ausübung von Aufsichtsaufgaben durch die EZB sollte daher durch Gebühren finanziert 
werden, die in den teilnehmenden Mitgliedstaaten niedergelassene Kreditinstitute 
entrichten. Die EZB sollte auch von in einem teilnehmenden Mitgliedstaat 
niedergelassenen Zweigstellen eines in einem nicht teilnehmenden Mitgliedstaat 
niedergelassenen Kreditinstituts Gebühren erheben dürfen, um ihre Kosten der 
Beaufsichtigung dieser Zweigstellen als Aufsichtsbehörde des Aufnahmemitgliedstaats zu 
decken. Wird ein Kreditinstitut oder eine Zweigstelle auf konsolidierter Basis 
beaufsichtigt, sollte die Gebühr auf der obersten Ebene eines Kreditinstituts innerhalb der 
betreffenden Gruppe mit Niederlassungen in den teilnehmenden Mitgliedstaaten erhoben 
werden. Bei der Berechnung der Gebühren sollten Tochtergesellschaften in nicht 
teilnehmenden Mitgliedstaaten unberücksichtigt bleiben.  

(39a) Ist ein Kreditinstitut in die Aufsicht auf konsolidierter Basis einbezogen, so sollte die 
Gebühr auf der obersten Konsolidierungsebene innerhalb teilnehmender Mitgliedstaaten 
berechnet werden und von den in die Aufsicht auf konsolidierter Basis einbezogenen 
Kreditinstituten in einem teilnehmenden Mitgliedstaat auf der Grundlage objektiver 
Kriterien, die an die Bedeutung und das Risikoprofil, einschließlich der risikogewichteten 
Aktiva, anknüpfen, erhoben werden. 
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(40) Hoch motivierte, gut ausgebildete und unparteiische Mitarbeiter sind für eine wirksame 
Aufsicht von entscheidender Bedeutung. Im Interesse der Einrichtung eines wirklich 
integrierten Aufsichtsmechanismus sollten daher ein angemessener Austausch mit und 
zwischen den nationalen zuständigen Behörden und der EZB sowie eine angemessene 
Entsendung von Mitarbeitern gewährleistet sein. Um eine kontinuierliche Kontrolle unter 
Gleichgestellten insbesondere bei der Beaufsichtigung großer Banken zu gewährleisten, 
sollte die EZB die nationalen Aufsichtsbehörden auffordern können, Mitarbeiter der 
zuständigen Behörden anderer teilnehmender Mitgliedstaaten in die jeweiligen Teams 
einzubeziehen. 

(41) Angesichts der Globalisierung der Bankdienstleistungen und der wachsenden Bedeutung 
internationaler Standards sollte die EZB ihre Aufgaben gemäß internationalen Standards und 
im Dialog sowie in enger Zusammenarbeit mit Aufsichtsbehörden außerhalb der Union 
wahrnehmen, ohne jedoch die internationale Rolle der EBA zu übernehmen. Sie sollte die 
Befugnis erhalten, in Zusammenarbeit mit der EBA und unter umfassender 
Berücksichtigung der bestehenden Rollen und jeweiligen Zuständigkeiten der 
Mitgliedstaaten und der Organe der Union Kontakte mit den Aufsichtsbehörden und -stellen 
von Drittländern sowie mit internationalen Organisationen zu knüpfen und mit ihnen 
Verwaltungsvereinbarungen einzugehen. 

(42) Die Richtlinie 95/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Oktober 1995 
zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum 
freien Datenverkehr10 und die Verordnung (EG) Nr. 45/2001 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 18. Dezember 2000 zum Schutz natürlicher Personen bei der 
Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Organe und Einrichtungen der 
Gemeinschaft und zum freien Datenverkehr11 finden auf die Verarbeitung 
personenbezogener Daten durch die EZB für die Zwecke dieser Verordnung ohne 
Einschränkung Anwendung. 

(43) Die Verordnung (EG) Nr. 1073/1999 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
25. Mai 1999 über die Untersuchungen des Europäischen Amtes für Betrugsbekämpfung 
(OLAF)12 gilt auch für die EZB. Die EZB hat einen Beschluss in Bezug auf die Modalitäten 
und Bedingungen für Untersuchungen des Europäischen Amts für Betrugsbekämpfung in 
Bezug auf die Europäische Zentralbank angenommen. 

                                                 
10 ABl. L 281 vom 23.11.95, S. 31. 
11 ABl. L 8 vom 12.01.01, S. 1. 
12 ABl. L 136 vom 31.5.1999, S. 1. 
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(44) Um sicherzustellen, dass Kreditinstitute einer von nicht aufsichtsrechtlichen Überlegungen 

unbeeinflussten Beaufsichtigung nach höchsten Standards unterliegen und dass die sich 

gegenseitig verstärkenden negativen Auswirkungen von Marktentwicklungen auf Banken 

und Mitgliedstaaten rechtzeitig und wirksam behoben werden können, sollte die EZB die 

ihr übertragenen besonderen Aufsichtsaufgaben so bald wie möglich aufnehmen. Die 

Übertragung von Aufsichtsaufgaben von den nationalen Behörden auf die EZB erfordert 

jedoch eine gewisse Vorbereitungszeit. Daher sollte ein angemessener Übergangszeitraum 

vorgesehen werden. Dieser Übergangszeitraum sollte bis zum 1. Januar 2014 

abgeschlossen sein. 

(45) gestrichen 

45a. Die Kommission hat in ihrer Mitteilung vom 28. November 2012 über ein Konzept für eine 

vertiefte und echte Wirtschafts- und Währungsunion erklärt, dass "Artikel 127 Absatz 6 

AEUV geändert werden [könnte], um das ordentliche Gesetzgebungsverfahren zur 

Anwendung zu bringen und einige der rechtlichen Beschränkungen zu beseitigen, die 

derzeit beim einheitlichen Aufsichtsmechanismus (SSM) bestehen (z. B. Aufnahme einer 

Klausel für eine direkte, unwiderrufliche Beteiligung von nicht dem Euro-Währungsgebiet 

angehörenden Mitgliedstaaten am SSM über die Formel der „engen Zusammenarbeit“ 

hinaus, gleichberechtigte Teilnahme dieser Mitgliedstaaten, die für den SSM optieren, an 

der Beschlussfassung der EZB und weitergehende interne Trennung zwischen der 

Beschlussfassung zu Währungs- und zu Aufsichtsfragen)". 

(29) Diese Verordnung wahrt die Grundrechte und achtet die in der Charta der Grundrechte der 

Europäischen Union verankerten Grundsätze, insbesondere das Recht auf den Schutz 

personenbezogener Daten, die unternehmerische Freiheit, das Recht auf einen wirksamen 

Rechtsbehelf und ein unparteiisches Gericht, und ist gemäß diesen Rechten und 

Grundsätzen anzuwenden. 
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(46) Da die Ziele dieser Verordnung, nämlich die Schaffung eines effizienten und wirksamen 

Rahmens für die Ausübung besonderer Aufgaben im Zusammenhang mit der 

Beaufsichtigung von Kreditinstituten durch ein Organ der Union und die Sicherstellung der 

kohärenten Anwendung des einheitlichen Regelwerks für Kreditinstitute, auf der Ebene der 

Mitgliedstaaten nicht ausreichend verwirklicht werden können und angesichts der 

unionsweiten Struktur des Bankenmarktes und der Auswirkungen von Bankinsolvenzen 

auf andere Mitgliedstaaten besser auf Unionsebene zu erreichen sind, kann die Union 

gemäß dem in Artikel 5 des Vertrags über die Europäische Union niedergelegten 

Subsidiaritätsprinzip tätig werden. Entsprechend dem in demselben Artikel genannten 

Grundsatz der Verhältnismäßigkeit geht diese Verordnung nicht über das zur Erreichung 

dieser Ziele erforderliche Maß hinaus – 

 

 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 
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Kapitel I  

Gegenstand und Begriffsbestimmungen 
 

Artikel 1 

Gegenstand und Geltungsbereich  

 

Durch diese Verordnung werden der EZB unter gebührender Berücksichtigung der Einheit und 

Integrität des Binnenmarktes besondere Aufgaben im Zusammenhang mit der Aufsicht über 

Kreditinstitute übertragen, um einen Beitrag zur Zuverlässigkeit und Solidität von Kreditinstituten 

sowie zur Stabilität des Finanzsystems in der EU und jedem einzelnen Mitgliedstaat zu leisten. 

 

Die in Artikel 2 der Richtlinie 2006/48/EG genannten Körperschaften sind von den der EZB gemäß 

Artikel 4 dieser Verordnung übertragenen Aufsichtsaufgaben ausgenommen. Die 

Aufsichtsaufgaben der EZB beschränken sich auf die Beaufsichtigung von Kreditinstituten gemäß 

dieser Verordnung. Durch diese Verordnung werden der EZB keine weiteren Aufsichtsaufgaben, 

wie beispielsweise Aufgaben im Zusammenhang mit der Aufsicht über zentrale Gegenparteien, 

übertragen. 

 

Die Maßnahmen, Vorschläge oder Strategien der EZB dürfen in keiner Weise, weder direkt noch 

indirekt, einen Mitgliedstaat oder eine Gruppe von Mitgliedstaaten als Ort für die Bereitstellung von 

Leistungen von Banken oder anderen Finanzdienstleistungen in jeglicher Währung benachteiligen. 

 
Diese Verordnung berührt nicht die Zuständigkeiten und entsprechenden Befugnisse der 

zuständigen Behörden der teilnehmenden Mitgliedstaaten zur Wahrnehmung von 

Aufsichtsaufgaben, die der EZB nicht durch diese Verordnung übertragen wurden. 

 
Diese Verordnung berührt auch nicht die Zuständigkeiten und entsprechenden Befugnisse der 

zuständigen oder benannten Behörden der teilnehmenden Mitgliedstaaten zur Anwendung von nicht 

durch einschlägige Rechtsakte der Union geregelten Instrumenten der Makroaufsicht. 
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Artikel 2 

Begriffsbestimmungen 

 

Im Sinne dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck 

 

(1) "teilnehmender Mitgliedstaat" einen Mitgliedstaat, dessen Währung der Euro ist, bzw. einen 

Mitgliedstaat, dessen Währung nicht der Euro ist, sofern er eine enge Zusammenarbeit nach 

Maßgabe des Artikels 6 eingegangen ist; 

 

(2) "nationale zuständige Behörde" jede nationale zuständige Behörde, die von den 

teilnehmenden Mitgliedstaaten im Einklang mit der Richtlinie 2006/48/EG des 

Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2006 über die Aufnahme und 

Ausübung der Tätigkeit der Kreditinstitute (Neufassung)13 und der Richtlinie 2006/49/EG 

des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2006 über die angemessene 

Eigenkapitalausstattung von Wertpapierfirmen und Kreditinstituten (Neufassung)14 benannt 

worden ist; 

 
(3) "Kreditinstitute" Kreditinstitute im Sinne des Artikels 4 Nummer 1 der 

Richtlinie 2006/48/EG; 

 
(4) "Finanzholdinggesellschaft" eine Finanzholdinggesellschaft im Sinne des Artikels 4 

Nummer 19 der Richtlinie 2006/48/EG; 

 
(5) "gemischte Finanzholdinggesellschaft" eine gemischte Finanzholdinggesellschaft im Sinne 

des Artikels 2 Nummer 15 der Richtlinie 2002/87/EG des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 16. Dezember 2002 über die zusätzliche Beaufsichtigung der Kreditinstitute, 

Versicherungsunternehmen und Wertpapierfirmen eines Finanzkonglomerats15; 

                                                 
13 ABl. L 177 vom 30.6.2006, S. 1. 
14 ABl. L 177 vom 30.6.2006, S. 277. 
15 ABl. L 35 vom 11.2.2003, S. 1-27. 
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(6) "Finanzkonglomerat" ein Finanzkonglomerat im Sinne des Artikels 2 Nummer 14 der 

Richtlinie 2002/87/EG; 

 
(6a) "nationale benannte Behörde" eine benannte Behörde im Sinne des einschlägigen 

Unionsrechts16;  

 
(6b) "qualifizierte Beteiligung" eine qualifizierte Beteiligung im Sinne des Artikels 4 Nummer 11 

der Richtlinie 2006/48/EG; 

 
(6c) "einheitlicher Aufsichtsmechanismus" den Mechanismus im Sinne des Artikels 5 Absatz 1 

dieser Verordnung. 

 

 

                                                 
16 Anmerkung: Nach Annahme des CRD-IV-Pakets sollte sich dieser Verweis auf Kapitel 4 der CRD-IV-

Richtlinie beziehen. 
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Kapitel II 

Zusammenarbeit und Aufgaben 
 

Artikel 3 

Zusammenarbeit  

 

1. Die EZB arbeitet eng mit der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde, der Europäischen 

Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde, der Europäischen Aufsichtsbehörde für das 

Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung sowie dem Europäischen 

Ausschuss für Systemrisiken und den anderen Behörden zusammen, die Teil des durch 

Artikel 2 der Verordnungen (EU) Nr. 1093/2010, (EU) Nr. 1094/2010 und (EU) 

Nr. 1095/2010 geschaffenen Europäischen Finanzaufsichtssystems sind.  

 

2. Für die Zwecke dieser Verordnung ist die EZB unter den Bedingungen des Artikels 40 der 

Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 im Rat der Aufseher der Europäischen 

Bankenaufsichtsbehörde vertreten. 

 

3. Die EZB arbeitet eng mit den Behörden zusammen, die zur Abwicklung von 

Kreditinstituten ermächtigt sind, einschließlich bei der Vorbereitung von 

Abwicklungsplänen.  

 

4. Vorbehaltlich der Artikel 1, 4 und 5 arbeitet die EZB eng mit der Europäischen 

Finanzstabilisierungsfazilität (EFSF) und dem Europäischen Stabilitätsmechanismus 

(ESM) zusammen, insbesondere wenn ein Kreditinstitut, das in einem zum Euro-

Währungsgebiet gehörenden teilnehmenden Mitgliedstaat niedergelassen ist, direkte oder 

indirekte Finanzhilfe der EFSF oder des ESM erhalten hat bzw. voraussichtlich erhalten 

wird. 

 

4a. Die EZB und die nationalen zuständigen Behörden nicht teilnehmender Mitgliedstaaten 

gehen eine Vereinbarung ein, in der allgemein beschrieben wird, wie ihre Zusammenarbeit 

bei der Wahrnehmung ihrer Aufsichtsaufgaben nach dem Unionsrecht in Bezug auf die 

Finanzinstitute im Sinne des Artikels 2 gestaltet werden soll. Die Vereinbarung wird 

regelmäßig überprüft. 
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Ungeachtet des ersten Unterabsatzes geht die EZB eine Vereinbarung mit der nationalen 

zuständigen Behörde jedes nicht teilnehmenden Mitgliedstaats ein, der Herkunftsstaat 

mindestens eines global systemrelevanten Instituts ist.  

Jede Vereinbarung wird regelmäßig überprüft. 

 
Artikel 4 

Der EZB übertragene Aufgaben 

 

1. Im Rahmen des Artikels 5 verfügt die EZB im Einklang mit Absatz 3 über die 

ausschließliche Zuständigkeit für die Wahrnehmung der folgenden Aufgaben zur 

Beaufsichtigung sämtlicher in den teilnehmenden Mitgliedstaaten niedergelassenen 

Kreditinstitute: 

 

a) Zulassung von Kreditinstituten und Entzug der Zulassung von Kreditinstituten 

vorbehaltlich der Bestimmungen des Artikels 13; 

 

aa) im Fall von in einem teilnehmenden Mitgliedstaat niedergelassenen 

Kreditinstituten, die in einem nicht teilnehmenden Mitgliedstaat eine Zweigstelle 

errichten oder grenzüberschreitende Dienstleistungen erbringen wollen, 

Wahrnehmung der Aufgaben, die die zuständige Behörde des 

Herkunftsmitgliedstaats nach Maßgabe des einschlägigen Unionsrechts hat; 

 

b) Bewertung der Anträge auf Erwerb oder Veräußerung von qualifizierten 

Beteiligungen an Kreditinstituten, außer im Fall einer Bankenabwicklung und 

vorbehaltlich der Bestimmungen des Artikels 13a; 

 

c) Gewährleistung der Einhaltung der in Artikel 4 Absatz 3 Unterabsatz 1 genannten 

Rechtsakte, die Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute in Bezug auf 

Eigenmittelanforderungen, Verbriefung, Beschränkungen für Großkredite, 

Liquidität, Verschuldungsgrad sowie Berichterstattung und Veröffentlichung 

entsprechender Informationen festlegen;  

 

d) gestrichen 
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e) gestrichen 

 

f) Gewährleistung der Einhaltung der in Artikel 4 Absatz 3 Unterabsatz 1 genannten 

Rechtsakte, die Anforderungen an Kreditinstitute hinsichtlich solider Regelungen 

für die Unternehmenssteuerung, einschließlich Eignungsanforderungen an die für 

die Geschäftsführung der Kreditinstitute verantwortlichen Personen, 

Risikomanagementverfahren, interner Kontrollmechanismen, Vergütungspolitiken 

und -praktiken sowie wirksamer Verfahren zur internen Bewertung der 

Kapitaladäquanz, einschließlich auf internen Ratings basierender Modelle 

festlegen; 

 

g) Durchführung aufsichtlicher Überprüfungen – einschließlich Stresstests und deren 

etwaiger Veröffentlichung – zur Feststellung, ob die Regelungen, Strategien, 

Verfahren und Mechanismen der Kreditinstitute und ihre Eigenmittelausstattung 

ein solides Risikomanagement und eine solide Risikoabdeckung gewährleisten, und 

auf der Grundlage dieser aufsichtlichen Überprüfung Festlegung besonderer 

zusätzlicher Eigenmittelanforderungen, besonderer Offenlegungspflichten, 

besonderer Liquiditätsanforderungen und sonstiger Maßnahmen für Kreditinstitute 

in den Fällen, die nach Maßgabe des einschlägigen Unionsrechts ausdrücklich in 

den Zuständigkeitsbereich der zuständigen Behörden fallen; 

 

h) gestrichen 

 

i) Beaufsichtigung der in einem teilnehmenden Mitgliedstaat niedergelassenen 

Muttergesellschaften von Kreditinstituten, einschließlich der 

Finanzholdinggesellschaften und der gemischten Finanzholdinggesellschaften auf 

konsolidierter Basis, sowie Mitwirkung an der Beaufsichtigung von 

Muttergesellschaften, die nicht in einem teilnehmenden Mitgliedstaat 

niedergelassen sind, auf konsolidierter Basis, einschließlich in Aufsichtskollegien 

unbeschadet der Beteiligung der nationalen zuständigen Behörden der 

teilnehmenden Mitgliedstaaten als Beobachter in diesen Aufsichtskollegien; 
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j) Mitwirkung an der zusätzlichen Beaufsichtigung eines Finanzkonglomerats in 
Bezug auf zugehörige Kreditinstitute und Wahrnehmung der Aufgaben eines 
Koordinators, wenn die EZB nach Maßgabe der im einschlägigen Unionsrecht 
festgelegten Kriterien als Koordinator für ein Finanzkonglomerat benannt ist; 

 
k) Wahrnehmung von Aufsichtsaufgaben in Bezug auf Sanierungspläne und 

frühzeitiges Eingreifen, wenn ein Kreditinstitut die geltenden aufsichtsrechtlichen 
Anforderungen nicht erfüllt oder voraussichtlich nicht erfüllen wird, sowie – nur in 
den im einschlägigen Unionsrecht für die zuständigen Behörden ausdrücklich 
vorgesehenen Fällen – in Bezug auf erforderliche strukturelle Änderungen bei 
Kreditinstituten zur Verhinderung von finanziellen Stresssituationen oder 
Ausfällen, jedoch ausschließlich jeglicher Abwicklungsbefugnisse. 

 
ka) gestrichen 
 
l) gestrichen 

 
2. Für in einem nicht teilnehmenden Mitgliedstaat niedergelassene Kreditinstitute, die in 

einem teilnehmenden Mitgliedstaat eine Zweigstelle errichten oder grenzüberschreitende 
Dienstleistungen erbringen, nimmt die EZB im Rahmen des Geltungsbereichs von 
Absatz 1 die Aufgaben wahr, für die die zuständigen Behörden des teilnehmenden 
Mitgliedstaats im Einklang mit dem einschlägigen Unionsrecht verantwortlich sind. 

 

3. Zur Wahrnehmung der ihr durch diese Verordnung übertragenen Aufgaben und mit dem 
Ziel, hohe Aufsichtsstandards zu gewährleisten, wendet die EZB das einschlägige 
Unionsrecht an, und wenn dieses Unionsrecht aus Richtlinien besteht, wendet sie die 
nationalen Rechtsvorschriften an, mit denen diese Richtlinien umgesetzt wurden. 

 
 Zu diesem Zweck nimmt die EZB – vorbehaltlich des einschlägigen Unionsrechts und 

insbesondere aller Rechtsakte mit und ohne Gesetzgebungscharakter, einschließlich der 
Rechtsakte gemäß den Artikeln 290 und 291 AEUV, und im Einklang mit diesen – 
Leitlinien sowie Empfehlungen an und fasst Beschlüsse. Dabei unterliegt sie insbesondere 
dem Artikel 16 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zu Leitlinien und Empfehlungen. Die 
EZB kann auch Verordnungen erlassen, allerdings nur soweit dies für die Gestaltung oder 
Festlegung der Modalitäten zur Wahrnehmung dieser Aufgaben erforderlich ist.  
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Vor dem Erlass einer Verordnung in Bezug auf Angelegenheiten, die erhebliche 

Auswirkungen auf Kreditinstitute haben, führt die EZB offene öffentliche Anhörungen 

durch und analysiert die potenziell anfallenden Kosten und den potenziellen Nutzen, es sei 

denn, solche Anhörungen und Analysen sind im Verhältnis zum Anwendungsbereich und 

zu den Auswirkungen der betreffenden Verordnungen oder im Verhältnis zur besonderen 

Dringlichkeit der Angelegenheit unangemessen; in diesem Fall begründet die EZB die 

Dringlichkeit. 

 

4. gestrichen 

 

Artikel 4a 

Aufgaben und Instrumente der Makroaufsicht  

 

1. Soweit zweckmäßig oder erforderlich und unbeschadet des Absatzes 2 wenden die 

zuständigen oder benannten Behörden der teilnehmenden Mitgliedstaaten Anforderungen 

für Kapitalpuffer, die Kreditinstitute auf der nach dem einschlägigen Unionsrecht jeweils 

vorgeschriebenen Ebene zusätzlich zu den Eigenmittelanforderungen nach Artikel 4 

Absatz 1c vorhalten müssen, einschließlich der Quoten für antizyklische Puffer, und 

sonstige Maßnahmen zur Abwendung von Systemrisiken oder makroaufsichtlichen Risiken 

gemäß den Richtlinien 2006/48/EG und 2006/49/EG und vorbehaltlich der darin 

festgelegten Verfahren in den im einschlägigen Unionsrecht ausdrücklich festgelegten 

Fällen an. Die betreffende Behörde teilt der EZB zehn Arbeitstage, bevor sie einen solchen 

Beschluss fasst, diese Absicht ordnungsgemäß mit. Erhebt die EZB Einwände, so 

begründet sie diese innerhalb von fünf Arbeitstagen schriftlich. Die betreffende Behörde 

trägt der Begründung der EZB gebührend Rechnung, bevor sie die Beschlussfassung 

gegebenenfalls fortsetzt. 
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2. Vorbehaltlich der Bedingungen der Absätze 3 und 4 kann die EZB erforderlichenfalls 

anstelle der zuständigen oder benannten Behörden des teilnehmenden Mitgliedstaats 

strengere als die von diesen angewandten Anforderungen für Kapitalpuffer, die 

Kreditinstitute auf der nach dem einschlägigen Unionsrecht jeweils vorgeschriebenen 

Ebene zusätzlich zu den Eigenmittelanforderungen nach Artikel 4 Absatz 1c vorhalten 

müssen, einschließlich der Quoten für antizyklische Puffer, und strengere Maßnahmen zur 

Abwendung von Systemrisiken oder makroprudenziellen Risiken in den in den 

Richtlinien 2006/48/EG und 2006/49/EG ausdrücklich festgelegten Fällen und 

vorbehaltlich der darin festgelegten Verfahren anwenden. 

3. verschoben 

 

2a. Jede nationale zuständige oder benannte Behörde kann der EZB vorschlagen, im Rahmen 

von Absatz 2 tätig zu werden, um sich der besonderen Situation des Finanzsystems und der 

Wirtschaft in ihrem Mitgliedstaat anzunehmen.  

2b. Beabsichtigt die EZB gemäß Absatz 2 vorzugehen, so arbeitet sie eng mit den benannten 

Behörden der betreffenden Mitgliedstaaten zusammen, wenn sie in Erwägung zieht, tätig 

zu werden. Sie teilt ihre Absicht insbesondere den betreffenden nationalen zuständigen 

oder benannten Behörden zehn Arbeitstage, bevor sie einen solchen Beschluss fasst, mit. 

Erhebt eine der betreffenden Behörden Einwände, so begründet sie diese innerhalb von 

fünf Arbeitstagen schriftlich. Die EZB trägt dieser Begründung gebührend Rechnung, 

bevor sie die Beschlussfassung gegebenenfalls fortsetzt. 

3. Bei der Wahrnehmung der in Absatz 2 genannten Aufgaben trägt die EZB der besonderen 

Situation des Finanzsystems, der Wirtschaftslage und des Konjunkturzyklus in den 

einzelnen Mitgliedstaaten oder Teilen von Mitgliedstaaten Rechnung.  
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Artikel 5 

Zusammenarbeit innerhalb des einheitlichen Aufsichtsmechanismus  

 

1. Die EZB nimmt ihre Aufgaben innerhalb eines einheitlichen Aufsichtsmechanismus wahr, 

der aus der EZB und den nationalen zuständigen Behörden besteht. Die EZB ist dafür 

verantwortlich, dass der einheitliche Aufsichtsmechanismus wirksam und einheitlich 

funktioniert. 

 

2. Sowohl die EZB als auch die nationalen zuständigen Behörden unterliegen der Pflicht zur 

loyalen Zusammenarbeit und zum Informationsaustausch.  

Unbeschadet der Befugnis der EZB, Informationen, die von den Kreditinstituten 

regelmäßig zu übermitteln sind, direkt zu erhalten oder direkt auf sie zuzugreifen, stellen 

die nationalen zuständigen Behörden der EZB insbesondere alle Informationen zur 

Verfügung, die sie zur Wahrnehmung der ihr durch diese Verordnung übertragenen 

Aufgaben benötigt.  

 
3. Gegebenenfalls und unbeschadet der Verantwortung und der Rechenschaftspflicht der EZB 

für die ihr durch diese Verordnung übertragenen Aufgaben sind die nationalen zuständigen 

Behörden dafür verantwortlich, die EZB gemäß den Bedingungen des in Absatz 7 

genannten Rahmens bei der Vorbereitung und Durchführung sämtlicher Rechtsakte im 

Zusammenhang mit den Aufgaben nach Artikel 4 in Bezug auf alle Kreditinstitute, 

einschließlich bei Überprüfungstätigkeiten, zu unterstützen. Bei der Wahrnehmung der 

Aufgaben nach Artikel 4 folgen sie den Anweisungen der EZB. 

 

4. In Bezug auf die Aufgaben nach Artikel 4 – mit Ausnahme von Absatz 1 Buchstaben a 

und b – haben die EZB die Zuständigkeiten gemäß Absatz 5 und die nationalen 

zuständigen Behörden die Zuständigkeiten gemäß Absatz 6 – innerhalb des in Absatz 7 

festgelegten Rahmens und vorbehaltlich der darin festgelegten Verfahren – für die 

Beaufsichtigung folgender Kreditinstitute, Finanzholdinggesellschaften oder gemischter 

Finanzholdinggesellschaften oder in teilnehmenden Mitgliedstaaten niedergelassenen 

Zweigstellen von in nicht teilnehmenden Mitgliedstaaten niedergelassenen 

Kreditinstituten: 
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a) auf konsolidierter Basis weniger bedeutende Institute, Gruppen oder Zweigstellen, 

wenn die oberste Konsolidierungsebene in den teilnehmenden Mitgliedstaaten liegt, 

oder einzeln im speziellen Fall von in teilnehmenden Mitgliedstaaten 

niedergelassenen Zweigstellen von in nicht teilnehmenden Mitgliedstaaten 

niedergelassenen Kreditinstituten. Die Bedeutung wird anhand folgender Kriterien 

bestimmt:  

(i) Größe 

(ii) Relevanz für die Wirtschaft der EU oder eines teilnehmenden Mitgliedstaats 

(iii) Bedeutung der grenzüberschreitenden Tätigkeiten. 

Sofern nicht durch besondere Umstände, die in der Methodik zu benennen sind, 

gerechtfertigt, gilt in Bezug auf Unterabsatz 1 ein Kreditinstitut, eine 

Finanzholdinggesellschaft oder eine gemischte Finanzholdinggesellschaft nicht als 

weniger bedeutend, wenn eine der folgende Bedingungen erfüllt ist: 

(i) Der Gesamtwert der Aktiva übersteigt 30 Mrd. EUR, oder 

(ii) das Verhältnis der gesamten Aktiva zum BIP des teilnehmenden Mitgliedstaats 

der Niederlassung übersteigt 20 %, außer der Gesamtwert der Aktiva liegt unter 

5 Mrd. EUR, oder 

(iii) nach der Meldung der nationalen zuständigen Behörde, dass sie ein solches 

Institut als bedeutend für die betreffende Volkswirtschaft betrachtet, fasst die EZB 

nach einer umfassenden Bewertung, einschließlich einer Bilanzbewertung, des 

betreffenden Kreditinstituts ihrerseits einen Beschluss, der diese Bedeutung bestätigt. 

Die EZB kann ein Institut auch von sich aus als bedeutend betrachten, wenn es 

Tochterbanken in mehr als einem teilnehmenden Mitgliedstaat errichtet hat und seine 

grenzüberschreitenden Aktiva oder Passiva einen wesentlichen Teil seiner gesamten 

Aktiva oder Passiva darstellen, vorbehaltlich der nach der Methodik festgelegten 

Bedingungen; 
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b) die Institute, für die öffentliche finanzielle Unterstützung durch die EFSF oder den 

ESM direkt beantragt oder entgegengenommen wurde, gelten nicht als weniger 

bedeutend. 

Ungeachtet der vorhergehenden Unterabsätze und sofern nicht durch besondere Umstände 

gerechtfertigt, übt die EZB die ihr durch diese Verordnung übertragenen Aufgaben in 

Bezug auf die drei bedeutendsten Kreditinstitute in jedem teilnehmenden Mitgliedstaat aus.  

 
5. In Bezug auf die in Absatz 4 genannten Kreditinstitute und innerhalb des in Absatz 7 

festgelegten Rahmens 

a) erlässt die EZB Verordnungen, Leitlinien oder allgemeine Anweisungen, die sich an 

die nationalen zuständigen Behörden richten, nach denen diese die Aufgaben nach 

Artikel 4 – mit Ausnahme der Buchstaben a und b – wahrnehmen und 

Aufsichtsbeschlüsse fassen. 

Diese Anweisungen können sich auf die besonderen Befugnisse nach Artikel 13b 

Absatz 2 in Bezug auf Gruppen oder Kategorien von Kreditinstituten beziehen, um 

die Kohärenz der Aufsichtsergebnisse innerhalb des einheitlichen 

Aufsichtsmechanismus sicherzustellen;  

b) kann die EZB jederzeit von sich aus, wenn dies für die Sicherstellung der kohärenten 

Anwendung hoher Aufsichtsstandards erforderlich ist, nach Konsultation der 

nationalen Behörden oder auf Ersuchen einer nationalen zuständigen Behörde 

beschließen, alle einschlägigen Befugnisse in Bezug auf ein oder mehrere in 

Absatz 4 genannte Kreditinstitute unmittelbar selbst auszuüben, einschließlich in den 

Fällen, in denen eine finanzielle Unterstützung durch die EFSF oder dem ESM 

indirekt beantragt oder entgegengenommen wurde; 

c) übt die EZB auf der Grundlage der in diesem Artikel und insbesondere in Absatz 7 

Buchstabe b festgelegten Zuständigkeiten und Verfahren die Aufsicht über das 

Funktionieren des Systems aus;  

d) kann die EZB jederzeit von den in den Artikeln 9 bis 12 genannten Befugnissen 

Gebrauch machen; 
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e) kann die EZB auch auf Ad-hoc-Basis oder auf kontinuierlicher Basis Informationen 

von den nationalen zuständigen Behörden über die Wahrnehmung der von ihnen 

gemäß diesem Artikel durchgeführten Aufgaben anfordern. 

 
6. Unbeschadet des Absatzes 5 nehmen die nationalen zuständigen Behörden die in Artikel 4 

Absatz 1 Buchstaben aa, c, f, g, i und k genannten Aufgaben wahr und sind für diese sowie 

für die Annahme von allen einschlägigen Aufsichtsbeschlüssen in Bezug auf die in Absatz 

4 Buchstabe a Unterabsatz 1 genannten Kreditinstitute innerhalb des in Absatz 7 genannten 

Rahmens und vorbehaltlich der darin festgelegten Verfahren verantwortlich.  

Unbeschadet der Artikel 9 bis 12 behalten die nationalen zuständigen oder benannten 

Behörden die Befugnis, nach Maßgabe der nationalen Rechtsvorschriften Informationen 

von Kreditinstituten, Holdinggesellschaften, gemischten Holdinggesellschaften und 

Unternehmen, die in die konsolidierte Finanzlage eines Kreditinstituts einbezogen sind, 

einzuholen und vor Ort Prüfungen dieser Kreditinstitute, Holdinggesellschaften, 

gemischten Holdinggesellschaften und Unternehmen durchzuführen. Die nationalen 

zuständigen Behörden unterrichten die EZB im Einklang mit dem in Absatz 7 festgelegten 

Rahmen über die gemäß diesem Absatz ergriffenen Maßnahmen und koordinieren diese in 

enger Zusammenarbeit mit der EZB. 

Die nationalen zuständigen Behörden erstatten der EZB regelmäßig Bericht über die 

Wahrnehmung der von ihnen gemäß diesem Artikel durchgeführten Aufgaben.  

 

7. Die EZB nimmt in Abstimmung mit den nationalen zuständigen Behörden der 

teilnehmenden Mitgliedstaaten und auf Grundlage eines Vorschlags des 

Aufsichtsgremiums einen Rahmen zur Gestaltung der praktischen Modalitäten für die 

Durchführung dieses Artikels an und veröffentlicht ihn. Der Rahmen umfasst zumindest 

Folgendes:  

 

a) die besondere Methodik für die Bewertung der in Absatz 4 Buchstabe a genannten 

Kriterien, die Bedingungen, unter denen Absatz 4 Buchstabe b für ein bestimmtes 

Kreditinstitut nicht mehr gilt, und die sich ergebenden 

Durchführungsbestimmungen für die Absätze 5 und 6. Diese Bestimmungen und 

die Methodik für die Bewertung der in Absatz 4 Buchstabe a genannten Kriterien 

werden überprüft, um wichtige Änderungen zu berücksichtigen. 
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ab) die Festlegung der Verfahren, einschließlich der Fristen, und die Möglichkeit, 

Beschlussentwürfe auszuarbeiten, die der EZB zur Prüfung zu übermitteln sind, 

betreffend das Verhältnis zwischen der EZB und den nationalen zuständigen 

Behörden in Bezug auf die Beaufsichtigung von Kreditinstituten, die gemäß 

Absatz 4 nicht als weniger bedeutend betrachtet werden; 

 
b) die Festlegung der Verfahren, einschließlich der Fristen, für das Verhältnis 

zwischen der EZB und den nationalen zuständigen Behörden in Bezug auf die 

Beaufsichtigung von Kreditinstituten, die gemäß Absatz 4 als weniger bedeutend 

betrachtet werden. Diese Verfahren verpflichten die nationalen zuständigen 

Behörden insbesondere je nach den in dem Rahmen festgelegten Fällen, 

i) die EZB über jedes wesentliche Aufsichtsverfahren zu unterrichten,  

ii) auf Ersuchen der EZB bestimmte Aspekte des Verfahrens weiter zu 

bewerten, 

iii) der EZB jeden wesentlichen Entwurf eines Aufsichtsbeschlusses zu 

übermitteln, zu dem die EZB eine Stellungnahme abgeben kann. 

 

8. gestrichen  

 

9. Wird die EZB bei der Wahrnehmung der ihr durch diese Verordnung übertragenen 

Aufgaben von nationalen zuständigen oder benannten Behörden unterstützt, so halten die 

EZB und die nationalen zuständigen Behörden dabei die in den einschlägigen Rechtsakten 

der Union festgelegten Bestimmungen hinsichtlich der Verteilung der Zuständigkeiten und 

der Zusammenarbeit zwischen den zuständigen Behörden verschiedener Mitgliedstaaten 

ein. 
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Artikel 6 

Enge Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden der teilnehmenden Mitgliedstaaten, deren 

Währung nicht der Euro ist  

 

1. Innerhalb der Grenzen dieses Artikels nimmt die EZB die Aufgaben in den in Artikel 4 

Absätze 1 und 2 genannten Bereichen in Bezug auf Kreditinstitute wahr, die in einem 

Mitgliedstaat niedergelassen sind, dessen Währung nicht der Euro ist, wenn sie eine enge 

Zusammenarbeit mit der nationalen zuständigen Behörde dieses Mitgliedstaats nach 

Maßgabe dieses Artikels eingegangen ist. 

 

Zu diesem Zweck kann die EZB Anweisungen an die nationale zuständige Behörde des 

teilnehmenden Mitgliedstaats richten, dessen Währung nicht der Euro ist. 

 

2. Die EZB geht mit Erlass eines Beschlusses eine enge Zusammenarbeit mit der nationalen 

zuständigen Behörde eines teilnehmenden Mitgliedstaats ein, dessen Währung nicht der 

Euro ist, wenn die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:  

 

a) Der betreffende Mitgliedstaat teilt den anderen Mitgliedstaaten, der Kommission, 

der EZB und der EBA sein Ersuchen mit, eine enge Zusammenarbeit nach 

Maßgabe von Artikel 5 mit der EZB hinsichtlich der Wahrnehmung der Aufgaben 

nach Artikel 4 in Bezug auf sämtliche in dem betreffenden Mitgliedstaat 

niedergelassenen Kreditinstitute einzugehen.  

 

b) In der Mitteilung verpflichtet sich der betreffende Mitgliedstaat, 

 
– sicherzustellen, dass seine nationale zuständige Behörde allen Leitlinien und 

Aufforderungen der EZB nachkommen wird; 

– sämtliche Informationen zu den in diesem Mitgliedstaat niedergelassenen 

Kreditinstituten vorzulegen, die die EZB zum Zwecke der Durchführung 

einer umfassenden Bewertung dieser Kreditinstitute möglicherweise 

anfordert. 
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c) Der betreffende Mitgliedstaat hat einschlägige nationale Rechtsvorschriften 

erlassen, die gewährleisten, dass seine nationale zuständige Behörde verpflichtet 

ist, sämtliche Maßnahmen in Bezug auf Kreditinstitute zu ergreifen, zu denen die 

EZB im Einklang mit Absatz 5 auffordert. 

 

3. gestrichen 

 

4. Der Beschluss nach Absatz 2 wird im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht. 

Der Beschluss gilt nach Ablauf von 14 Tagen nach seiner Veröffentlichung. 

 

5. Vertritt die EZB die Auffassung, dass die zuständige Behörde eines betroffenen 

Mitgliedstaats in Bezug auf ein Kreditinstitut, eine Finanzholdinggesellschaft oder eine 

gemischte Finanzholdinggesellschaft eine Maßnahme im Zusammenhang mit den 

Aufgaben nach Absatz 1 ergreifen sollte, so richtet sie Anweisungen an diese Behörde, in 

denen ein entsprechender Zeitrahmen vorgegeben wird.  

 

 Dieser Zeitrahmen sollte mindestens 48 Stunden betragen, sofern nicht eine frühzeitigere 

Durchführung unabdingbar ist, um einen nicht wieder gutzumachenden Schaden 

abzuwenden. Die zuständige Behörde des betroffenen Mitgliedstaats ergreift gemäß der in 

Absatz 2 Buchstabe c genannten Verpflichtung alle notwendigen Maßnahmen. 

 

6. Die EZB kann beschließen, dem betroffenen Mitgliedstaat in den folgenden Fällen eine 

Verwarnung dahin gehend zu erteilen, dass die enge Zusammenarbeit ausgesetzt oder 

beendet wird, sofern keine entscheidenden Korrekturmaßnahmen ergriffen werden: 

a) der betroffene Mitgliedstaat erfüllt nach Auffassung der EZB nicht länger die 

Voraussetzungen nach Absatz 2 Buchstaben a bis c, oder  

b) die zuständige Behörde eines Mitgliedstaats handelt nach Auffassung der EZB 

nicht gemäß der Verpflichtung nach Absatz 2 Buchstabe c. 
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Werden innerhalb von 15 Tagen nach Aussprechen einer solchen Verwarnung keine 

Korrekturmaßnahmen ergriffen, so kann die EZB die enge Zusammenarbeit mit diesem 

Mitgliedstaat aussetzen oder beenden.  

Der Beschluss wird dem betreffenden Mitgliedstaat mitgeteilt und im Amtsblatt der 

Europäischen Union veröffentlicht. In dem Beschluss wird der Zeitpunkt angegeben, ab 

dem er gilt, wobei der Wirksamkeit der Aufsicht und den legitimen Interessen von 

Kreditinstituten gebührend Rechnung getragen wird.  

 

6a. Nach Ablauf von drei Jahren nach Veröffentlichung des Beschlusses der EZB zur 

Aufnahme einer engen Zusammenarbeit im Amtsblatt der Europäischen Union kann ein 

Mitgliedstaat die EZB jederzeit um die Beendigung der engen Zusammenarbeit ersuchen. 

In diesem Fall leitet die EZB unverzüglich den Erlass eines Beschlusses zur Beendigung 

der engen Zusammenarbeit ein und gibt den Zeitpunkt an, ab dem er gilt – spätestens 

innerhalb von drei Monaten –, wobei der Wirksamkeit der Aufsicht und den legitimen 

Interessen von Kreditinstituten gebührend Rechnung getragen wird. Der Beschluss wird im 

Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht.  

 

6ab. Teilt ein teilnehmender Mitgliedstaat, dessen Währung nicht der Euro ist, der EZB im 

Einklang mit Artikel 19 Absatz 3 in einer begründeten Stellungnahme mit, dass er dem 

Einwand des EZB-Rates gegen einen Beschlussentwurf des Aufsichtsgremiums nicht 

zustimmt, so äußert sich der EZB-Rat innerhalb einer Frist von 30 Tagen zu dieser 

begründeten Stellungnahme des Mitgliedstaats, und der Einwand wird vom EZB-Rat unter 

Angabe von Gründen entweder bestätigt oder zurückgezogen. 

 
Bestätigt der EZB-Rat seinen Einwand, kann der teilnehmende Mitgliedstaat, dessen 

Währung nicht der Euro ist, der EZB mitteilen, dass er durch den möglichen Beschluss 

betreffend einen etwaigen geänderten Beschlussentwurf des Aufsichtsgremiums nicht 

gebunden ist.  

 

Die EZB erwägt dann unter gebührender Berücksichtigung der Wirksamkeit der Aufsicht 

die etwaige Aussetzung oder Beendigung der engen Zusammenarbeit mit diesem 

Mitgliedstaat und fasst diesbezüglich einen Beschluss.  
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Die EZB berücksichtigt dabei insbesondere Folgendes: 

- ob das Absehen von einer solchen Aussetzung oder Beendigung die Integrität des 

einheitlichen Aufsichtsmechanismus gefährden oder erhebliche nachteilige 

Auswirkungen hinsichtlich der haushaltspolitischen Zuständigkeiten der 

Mitgliedstaaten haben könnte;  

- ob eine solche Aussetzung oder Beendigung erhebliche nachteilige Auswirkungen 

hinsichtlich der haushaltspolitischen Zuständigkeiten des Mitgliedstaats haben 

könnte, der gemäß Artikel 19 Absatz 3 seine Ablehnung mitgeteilt hat; 

- ob die betroffene nationale zuständige Behörde nachweislich Maßnahmen ergriffen 

hat, die nach Auffassung der EZB 

a) gewährleisten, dass die Kreditinstitute in dem Mitgliedstaat, der gemäß dem 

vorherigen Unterabsatz Einwände erhoben hat, keine günstigere Behandlung 

erhalten als die Kreditinstitute in den anderen teilnehmenden Mitgliedstaaten; 

b) genauso wirksam wie der Beschluss des EZB-Rats gemäß dem vorherigen 

Unterabsatz im Hinblick auf die Erreichung der Ziele des Artikels 1 und die 

Gewährleistung der Einhaltung des einschlägigen Unionsrechts sind. 

 

Die EZB berücksichtigt diese Erwägungen in ihrem Beschluss und teilt sie dem 

betroffenen Mitgliedstaat mit. 

 

6abb. Lehnt ein teilnehmender Mitgliedstaat, dessen Währung nicht der Euro ist, einen 

Beschlussentwurf des Aufsichtsgremiums ab, so teilt er dem EZB-Rat seine Ablehnung in 

einer begründeten Stellungnahme innerhalb von fünf Arbeitstagen nach Erhalt des 

Beschlussentwurfs mit. Das Aufsichtsgremium beschließt dann innerhalb von fünf 

Arbeitstagen in der Sache unter umfassender Berücksichtigung jener Gründe und erläutert 

dem betroffenen Mitgliedstaat seinen Beschluss schriftlich. Der betroffene Mitgliedstaat 

kann die EZB ersuchen, die enge Zusammenarbeit unmittelbar zu beenden, und ist durch 

den anschließenden Beschluss nicht gebunden. 
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6b. Ein Mitgliedstaat, der seine enge Zusammenarbeit mit der EZB beendet hat, darf vor 

Ablauf von drei Jahren nach Veröffentlichung des EZB-Beschlusses zur Beendigung der 

engen Zusammenarbeit im Amtsblatt der Europäischen Union keine erneute enge 

Zusammenarbeit mit ihr eingehen.  

 

Artikel 7 

Internationale Beziehungen 

 

Unbeschadet der jeweiligen Zuständigkeiten der Mitgliedstaaten und der sonstigen Organe der 

Union kann die EZB in Bezug auf die ihr durch diese Verordnung übertragenen Aufgaben 

vorbehaltlich einer angemessenen Abstimmung mit der EBA Kontakte zu Aufsichtsbehörden, 

internationalen Organisationen und den Verwaltungen von Drittländern aufbauen und 

Verwaltungsvereinbarungen mit ihnen schließen. Diese Vereinbarungen schaffen keine rechtlichen 

Verpflichtungen bezüglich der Union oder ihrer Mitgliedstaaten. 
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Kapitel III 

Befugnisse der EZB  
 

Artikel 8 

Befugnisse der EZB 

 

1. Ausschließlich zum Zweck der Wahrnehmung der ihr nach Artikel 4 Absätze 1 und 2 und 

Artikel 4a Absatz 2 übertragenen Aufgaben gilt die EZB nach Maßgabe des einschlägigen 

Unionsrechts in den teilnehmenden Mitgliedstaaten je nach Sachlage als die zuständige 

oder die benannte Behörde.  

 

Ausschließlich zu demselben Zweck hat die EZB sämtliche in dieser Verordnung 

genannten Befugnisse und Pflichten. Ebenso hat sie sämtliche Befugnisse und Pflichten, 

die zuständige und benannte Behörden nach dem einschlägigen Unionsrecht haben, sofern 

diese Verordnung nichts anderes vorsieht. Insbesondere hat die EZB die in den 

Abschnitten 1 und 2 dieses Kapitels genannten Befugnisse.  

 

Soweit zur Wahrnehmung der ihr durch diese Verordnung übertragenen Aufgaben 

erforderlich, kann die EZB nationale Behörden durch Anweisung auffordern, gemäß und 

im Einklang mit ihrem jeweiligen nationalen Recht von ihren Befugnissen in den Fällen 

Gebrauch zu machen, in denen diese Verordnung der EZB die entsprechenden Befugnisse 

nicht übertragen hat. Die nationalen Behörden unterrichten die EZB in vollem Umfang 

über die Ausübung dieser Befugnisse. 
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2. gestrichen  

 

2a. Die EZB übt die Befugnisse nach Absatz 1 im Einklang mit den in Artikel 4 Absatz 3 

Unterabsatz 1 genannten Rechtsakten aus. Bei der Ausübung ihrer jeweiligen Aufsichts- 

und Untersuchungsbefugnisse arbeiten die EZB und die nationalen zuständigen Behörden 

eng zusammen. 

 

2b. Abweichend von Absatz 1 übt die EZB in Bezug auf Kreditinstitute, die in Mitgliedstaaten 

niedergelassen sind, die mit ihr eine enge Zusammenarbeit nach Artikel 6 eingegangen 

sind, ihre Befugnisse gemäß Artikel 6 aus. 
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ABSCHNITT 1 

UNTERSUCHUNGSBEFUGNISSE 
 

Artikel 9 

Informationsersuchen 

 

1. Unbeschadet der Befugnisse nach Artikel 8 Absatz 1 und vorbehaltlich der Bedingungen 

des einschlägigen Unionsrechts kann die EZB von den folgenden juristischen oder 

natürlichen Personen vorbehaltlich des Artikels 4 die Vorlage sämtlicher Informationen 

verlangen, die sie für die Wahrnehmung der ihr durch diese Verordnung übertragenen 

Aufgaben benötigt, einschließlich der Informationen, die in regelmäßigen Abständen und 

in festgelegten Formaten zu Aufsichts- und entsprechenden Statistikzwecken zur 

Verfügung zu stellen sind: 

 

a) Kreditinstitute, die in den teilnehmenden Mitgliedstaaten niedergelassen sind, 

 

b) Finanzholdinggesellschaften, die in den teilnehmenden Mitgliedstaaten 

niedergelassen sind,  

 

c) gemischte Finanzholdinggesellschaften, die in den teilnehmenden Mitgliedstaaten 

niedergelassen sind, 

 

d) gemischte Holdinggesellschaften, die in den teilnehmenden Mitgliedstaaten 

niedergelassen sind, 

 

e) Personen, die zu den Körperschaften im Sinne der Buchstaben a bis d gehören,  

 

f) Dritte, auf die die unter den Buchstaben a bis d genannten Unternehmen betriebliche 

Funktionen oder Tätigkeiten ausgelagert haben. 

 

g) gestrichen  

 

h) gestrichen 
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2. Die in Absatz 1 genannten Personen stellen die verlangten Informationen zur Verfügung.  

 

2a. Erhält die EZB Informationen direkt von den in Absatz 1 genannten juristischen oder 

natürlichen Personen, so übermittelt sie diese den betroffenen nationalen zuständigen 

Behörden. 

 

Artikel 10 

Allgemeine Untersuchungen 

 

1. Zur Wahrnehmung der ihr durch diese Verordnung übertragenen Aufgaben kann die EZB 

vorbehaltlich anderer Bedingungen nach dem einschlägigen Unionsrecht im Hinblick auf 

jede in Artikel 9 Absatz 1 Buchstaben a bis f genannte Person, die in einem teilnehmenden 

Mitgliedstaat niedergelassen oder ansässig ist, alle erforderlichen Untersuchungen 

durchführen. 

 

 Zu diesem Zweck hat die EZB das Recht, 

 

a) die Vorlage von Unterlagen zu verlangen, 

 

b) die Bücher und Aufzeichnungen von Personen im Sinne des Artikels 9 Absatz 1 

Buchstaben a bis f zu prüfen und Kopien oder Auszüge dieser Bücher und 

Aufzeichnungen anzufertigen, 

 

c) von einer Person im Sinne des Artikels 9 Absatz 1 Buchstaben a bis f oder deren 

Vertretern oder Mitarbeitern schriftliche oder mündliche Erklärungen einzuholen, 

 

d) jede andere Person zu befragen, die dieser Befragung zum Zweck der Einholung von 

Informationen über den Gegenstand einer Untersuchung zustimmt. 
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2. Personen im Sinne des Artikels 9 Absatz 1 Buchstaben a bis f müssen sich den durch einen 

Beschluss der EZB eingeleiteten Untersuchungen unterziehen. 

 

Behindert eine Person die Durchführung einer Untersuchung, leistet die nationale 

zuständige Behörde des teilnehmenden Mitgliedstaats, in dem sich die betroffenen 

Räumlichkeiten befinden, die erforderliche Amtshilfe im Einklang mit dem jeweiligen 

nationalen Recht, einschließlich – in den in den Artikeln 11 und 12 genannten Fällen – 

Hilfe beim Zugang der EZB zu den Geschäftsräumen von juristischen Personen im Sinne 

des Artikels 9 Absatz 1 Buchstaben a bis f, so dass die obengenannten Rechte ausgeübt 

werden können.  

 

Artikel 11 

Prüfungen vor Ort 

 

1. Zur Wahrnehmung der ihr durch diese Verordnung übertragenen Aufgaben kann die EZB 

vorbehaltlich anderer Bedingungen nach dem einschlägigen Unionsrecht im Einklang mit 

Artikel 12 nach vorheriger Unterrichtung der betroffenen nationalen zuständigen Behörde 

alle erforderlichen Prüfungen vor Ort in den Geschäftsräumen von juristischen Personen 

im Sinne des Artikels 9 Absatz 1 Buchstaben a bis f und von sonstigen Unternehmen, die 

in die Beaufsichtigung auf konsolidierter Basis einbezogen sind und für die die EZB nach 

Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe i die konsolidierende Aufsichtsbehörde ist, durchführen. Die 

EZB kann die Prüfung vor Ort ohne vorherige Mitteilung an die Kreditinstitute 

durchführen, wenn die ordnungsgemäße Durchführung und die Effizienz der Prüfung dies 

erfordern.  

 

2. Die Bediensteten der EZB und sonstige von ihr zur Durchführung der Prüfungen vor Ort 

bevollmächtigte Personen sind befugt, die Geschäftsräume und Grundstücke der 

juristischen Personen, gegen die sich der Beschluss der EZB über die Einleitung einer 

Untersuchung richtet, zu betreten, und verfügen über sämtliche in Artikel 10 Absatz 1 

genannten Befugnisse. 
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3. Prüfungen vor Ort bei juristischen Personen im Sinne des Artikels 9 Absatz 1 Buchstaben a 

bis f erfolgen aufgrund eines Beschlusses der EZB. 

 

4. Die Bediensteten der nationalen zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem die 

Prüfung vorgenommen werden soll, sowie andere von dieser Behörde entsprechend 

ermächtigte oder bestellte Begleitpersonen unterstützen die Bediensteten der EZB und 

sonstige von ihr bevollmächtigte Personen aktiv. Sie verfügen hierzu über die in Absatz 2 

genannten Befugnisse. Die Bediensteten der zuständigen Behörde des betroffenen 

teilnehmenden Mitgliedstaats haben ferner das Recht, an den Prüfungen vor Ort 

teilzunehmen.  

 

5. Stellen die Bediensteten der EZB und andere von ihr bevollmächtigte oder bestellte 

Begleitpersonen fest, dass sich eine Person einer nach Maßgabe dieses Artikels 

angeordneten Prüfung widersetzt, so leistet die nationale zuständige Behörde des 

teilnehmenden Mitgliedstaats im Einklang mit ihrem nationalen Recht die erforderliche 

Amtshilfe. 

 

Artikel 12 

Gerichtliche Genehmigung 

 

1. Ist für eine Prüfung vor Ort nach Artikel 11 Absätze 1 und 2 oder für die Amtshilfe nach 

Artikel 11 Absatz 5 nach nationalem Recht eine gerichtliche Genehmigung erforderlich, so 

muss diese eingeholt werden.  
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2. Wird eine Genehmigung nach Absatz 1 beantragt, so prüft das nationale Gericht, ob der 

Beschluss der EZB echt ist und ob die beantragten Zwangsmaßnahmen im Hinblick auf 

den Gegenstand der Prüfung nicht willkürlich oder unverhältnismäßig sind. Bei der 

Prüfung der Verhältnismäßigkeit der Zwangsmaßnahmen kann das nationale Gericht die 

EZB um detaillierte Erläuterungen bitten, insbesondere in Bezug auf die Gründe, aus 

denen die EZB annimmt, dass ein Verstoß gegen die in Artikel 4 Absatz 3 Unterabsatz 1 

genannten Rechtsakte vorliegt, sowie die Schwere des mutmaßlichen Verstoßes und die 

Art der Beteiligung der den Zwangsmaßnahmen unterworfenen Person. Das nationale 

Gericht prüft jedoch weder die Notwendigkeit der Prüfung noch verlangt es die 

Übermittlung der in den Akten der EZB enthaltenen Informationen. Die Rechtmäßigkeit 

des Beschlusses der EZB unterliegt ausschließlich der Prüfung durch den Gerichtshof der 

Europäischen Union. 

 

Artikel 12a (IN ARTIKEL 9 ABSATZ 2a ÜBERNOMMEN) 
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ABSCHNITT 2 

BESONDERE AUFSICHTSBEFUGNISSE 
Artikel 13 

Zulassung  

 

1. Anträge auf Zulassung zur Aufnahme der Tätigkeit eines Kreditinstituts in einem 

teilnehmenden Mitgliedstaat werden bei den nationalen zuständigen Behörden des 

Mitgliedstaats eingereicht, in dem das Kreditinstitut im Einklang mit den Anforderungen 

einschlägiger nationaler Rechtsvorschriften seinen Sitz haben soll.  

 

1a. Erfüllt der Antragsteller alle Zulassungsbedingungen des einschlägigen nationalen Rechts 

dieses Mitgliedstaats, so erlässt die nationale zuständige Behörde innerhalb der im 

einschlägigen nationalen Recht festgelegten Zeitspanne einen Beschlussentwurf, mit dem 

der EZB die Erteilung der Zulassung vorgeschlagen wird. Der Beschlussentwurf wird der 

EZB und dem Antragsteller mitgeteilt. Ansonsten lehnt die nationale zuständige Behörde 

den Antrag auf Zulassung ab. 

 

1b. Der Beschlussentwurf gilt als von der EZB angenommen, wenn sie nicht innerhalb eines 

Zeitraums von höchstens 10 Arbeitstagen, der in hinreichend begründeten Fällen einmal 

um den gleichen Zeitraum verlängert werden kann, Einwände erhebt. Die EZB erhebt nur 

dann Einwände gegen den Beschlussentwurf, wenn die Voraussetzungen des einschlägigen 

Unionsrechts für die Zulassung nicht erfüllt sind. Sie teilt die Gründe für die Ablehnung 

schriftlich mit.  
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1c. Der gemäß den Absätzen 1a und 1b erlassene Beschluss wird dem Antragsteller von der 

nationalen zuständigen Behörde mitgeteilt. 

 

2. Vorbehaltlich des Absatzes 2a kann die EZB von Amts wegen nach Konsultation der 

nationalen zuständigen Behörde des teilnehmenden Mitgliedstaats, in dem das 

Kreditinstitut niedergelassen ist, oder auf Vorschlag der nationalen zuständigen Behörde 

des teilnehmenden Mitgliedstaats, in dem das Kreditinstitut niedergelassen ist, die 

Zulassung in den im Unionsrecht festgelegten Fällen entziehen. Bei dieser Konsultation 

wird insbesondere sichergestellt, dass die EZB vor einem Beschluss hinsichtlich des 

Entzugs einer Zulassung den nationalen Behörden ausreichend Zeit gibt, um über die 

notwendigen Korrekturmaßnahmen, einschließlich etwaiger Abwicklungsmaßnahmen, zu 

entscheiden, und diesen Rechnung trägt.  

 
Vertritt die nationale zuständige Behörde, die die Zulassung gemäß Absatz 1 

vorgeschlagen hat, die Auffassung, dass die Zulassung nach den einschlägigen nationalen 

Rechtsvorschriften entzogen werden muss, so legt sie der EZB einen entsprechenden 

Vorschlag vor. In diesem Fall erlässt die EZB einen Beschluss über den vorgeschlagenen 

Entzug der Zulassung, wobei sie die von der nationalen zuständigen Behörde vorgelegte 

Begründung in vollem Umfang berücksichtigt. 

 

2a. Solange die nationalen Behörden für die etwaige Abwicklung von Kreditinstituten 

zuständig sind, teilen sie in Fällen, in denen sie der Auffassung sind, dass die angemessene 

Durchführung der für eine Abwicklung oder die Aufrechterhaltung der 

Finanzmarktstabilität erforderlichen Maßnahmen durch den Entzug der Zulassung 

beeinträchtigt würde, der EZB ihre Einwände rechtzeitig mit und erläutern im Einzelnen, 

welche nachteiligen Auswirkungen der Entzug mit sich bringen würde. In diesen Fällen 

sieht die EZB während eines gemeinsam mit den nationalen Behörden vereinbarten 

Zeitraums vom Entzug der Zulassung ab. Die EZB kann entscheiden, diesen Zeitraum zu 

verlängern, wenn sie der Ansicht ist, dass ausreichende Fortschritte gemacht wurden. Stellt 

die EZB in einem begründeten Beschluss fest, dass die nationalen Behörden keine 

angemessenen zur Aufrechterhaltung der Finanzmarktstabilität erforderlichen Maßnahmen 

ergriffen haben, so wird der Entzug der Zulassung unmittelbar wirksam. 
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Artikel 13a 

Bewertung des Erwerbs von qualifizierten Beteiligungen 

 

1. Ungeachtet der Ausnahmen nach Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe b werden alle Mitteilungen 

über den Erwerb einer qualifizierten Beteiligung an einem in einem teilnehmenden 

Mitgliedstaat niedergelassenen Kreditinstitut und alle damit zusammenhängenden 

Informationen an die nationalen zuständigen Behörden gerichtet, in dem das Kreditinstitut 

im Einklang mit den einschlägigen, auf die Rechtsakte nach Artikel 4 Absatz 3 Unterabsatz 

1 gestützten nationalen Rechtsvorschriften niedergelassen ist. 

 
2. Die nationale zuständige Behörde prüft den geplanten Erwerb und leitet die Mitteilung 

gemeinsam mit einem Vorschlag für einen Beschluss, mit dem der Erwerb auf Grundlage 

der in den Rechtsakten nach Artikel 4 Absatz 3 Unterabsatz 1 festgelegten Kriterien 

abgelehnt oder nicht abgelehnt wird, der EZB spätestens zehn Arbeitstage vor Ablauf des 

jeweiligen im Unionsrecht festgelegten Bewertungszeitraums zu und unterstützt die EZB 

nach Maßgabe des Artikels 5. 

 

3. Die EZB beschließt auf Grundlage der Bewertungskriterien des Unionsrechts und im 

Einklang mit den darin geregelten Verfahren und innerhalb des darin festgelegten 

Bewertungszeitraums, ob der Erwerb abzulehnen ist. 

 

4. gestrichen 



 
17812/12  do/RSZ/bl 51 
 DGG 1 C  DE 

 
Artikel 13b 

Aufsichtsbefugnisse 

1. Zur Wahrnehmung der ihr durch Artikel 4 Absatz 1 übertragenen Aufgaben und 

unbeschadet anderer ihr übertragenen Befugnisse, verfügt die EZB über die in Absatz 2 

festgelegte Befugnis, jedes Kreditinstitut und jede Finanzholdinggesellschaft oder 

gemischte Finanzholdinggesellschaft in den teilnehmenden Mitgliedstaaten zu 

verpflichten, frühzeitig die notwendigen Maßnahmen zur Behebung der jeweiligen 

Probleme zu ergreifen, wenn eine der folgenden Situationen vorliegt: 

a) das Kreditinstitut erfüllt nicht die Anforderungen der Rechtsakte nach Artikel 4 

Absatz 3 Unterabsatz 1;  

b) die EZB hat Beweise dafür, dass das Kreditinstitut die Anforderungen der Rechtsakte 

nach Artikel 4 Absatz 3 Unterabsatz 1 innerhalb der nächsten 12 Monate 

voraussichtlich nicht mehr erfüllen wird; 

c) die EZB hat im Rahmen einer aufsichtlichen Überprüfung gemäß Artikel 4 Absatz 1 

Buchstabe g festgestellt, dass die von dem Kreditinstitut angewandten Regelungen, 

Strategien, Verfahren und Mechanismen sowie seine Eigenmittelausstattung und 

Liquidität kein solides Risikomanagement und keine solide Risikoabdeckung 

gewährleisten. 

 

2. Unbeschadet des Artikels 8 Absatz 1 hat die EZB folgende Befugnisse:  

a) Institute zu verpflichten, über die Eigenmittelanforderungen der Rechtsakte nach 

Artikel 4 Absatz 3 Unterabsatz 1 hinaus Eigenmittel zur Unterlegung von nicht durch 

die einschlägigen Rechtsakte der Union erfassten Risikokomponenten und Risiken zu 

halten;  

b) die Verstärkung der Regelungen, Verfahren, Mechanismen und Strategien zu 

verlangen; 
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c) von den Instituten die Vorlage eines Plans für das Wiedereinhalten der 

Aufsichtsanforderungen gemäß den Rechtsakten nach Artikel 4 Absatz 3 

Unterabsatz 1 sowie die Festlegung einer Frist für die Durchführung dieses Plans, 

einschließlich Verbesserungen an Umfang und Frist, zu verlangen; 

d) den Instituten hinsichtlich der Eigenmittelanforderungen eine bestimmte 

Rückstellungspolitik oder Behandlung ihrer Aktiva vorzuschreiben; 

e) die Geschäftsbereiche, die Tätigkeiten oder das Netz von Instituten einzuschränken 

oder zu begrenzen oder die Veräußerung von Geschäftsfeldern zu verlangen, die für 

die Solidität des Instituts mit zu großen Risiken verbunden sind; 

f) eine Verringerung des mit den Tätigkeiten, Produkten und Systemen von Instituten 

verbundenen Risikos zu verlangen; 

g) Instituten vorzuschreiben, die variable Vergütung auf einen Prozentsatz der 

Nettoeinkünfte zu begrenzen, wenn diese Vergütung nicht mit der Erhaltung einer 

soliden Eigenmittelausstattung zu vereinbaren ist; 

h) von den Instituten zu verlangen, Nettogewinne zur Stärkung der Eigenmittel 

einzusetzen; 

i) Ausschüttungen des Instituts an Aktionäre, Gesellschafter oder Inhaber von 

Instrumenten des zusätzlichen Kernkapitals einzuschränken oder zu untersagen, 

sofern diese Untersagung nicht ein Ausfallereignis für das Institut darstellt; 

j) zusätzliche Berichterstattungspflichten oder eine häufigere Berichterstattung 

vorzuschreiben, einschließlich zur Eigenmittel- und Liquiditätslage; 

k) besondere Liquiditätsanforderungen vorzuschreiben, einschließlich der 

Beschränkung von Laufzeitinkongruenzen zwischen Aktiva und Passiva; 

l) ergänzende Informationen zu verlangen; 

(m) Mitglieder des Leitungsorgans von Kreditinstituten, die den Anforderungen der 

Rechtsakte nach Artikel 4 Absatz 3 Unterabsatz 1 nicht nachkommen, jederzeit 

abzuberufen. 
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Artikel 14 

Befugnisse der Behörden des Aufnahmemitgliedstaats und Zusammenarbeit bei der 

Beaufsichtigung auf konsolidierter Basis 

 

1. Für die teilnehmenden Mitgliedstaaten gelten in Bezug auf Kreditinstitute, die die 

Errichtung einer Zweigstelle oder die Ausübung des freien Dienstleistungsverkehrs durch 

Ausübung ihrer Tätigkeit im Hoheitsgebiet eines anderen Mitgliedstaats anstreben, die 

Verfahren des einschlägigen Unionsrechts und die damit verbundenen Befugnisse des 

Herkunfts- und des Aufnahmemitgliedstaats nur für die Zwecke der Aufgaben, die nicht 

durch Artikel 4 der EZB übertragen worden sind.  

 

2. Die Verfahren des einschlägigen Unionsrechts für die Zusammenarbeit zwischen den 

zuständigen Behörden unterschiedlicher Mitgliedstaaten bei der Beaufsichtigung auf 

konsolidierter Basis finden keine Anwendung, soweit die EZB die einzige beteiligte 

zuständige Behörde ist. 

 

Artikel 15 

Verwaltungssanktionen 

 

1. Wenn Kreditinstitute, Finanzholdinggesellschaften oder gemischte 

Finanzholdinggesellschaften absichtlich oder fahrlässig gegen eine Anforderung aus direkt 

anwendbaren Rechtsakten der Union verstoßen und die zuständigen Behörden nach dem 

Unionsrecht wegen dieses Verstoßes Verwaltungsgeldbußen verhängen können, kann die 

EZB für die Zwecke der Wahrnehmung der ihr durch diese Verordnung übertragenen 

Aufgaben Verwaltungsgeldbußen bis zur zweifachen Höhe der aufgrund des Verstoßes 

erzielten Gewinne oder verhinderten Verluste – sofern diese sich beziffern lassen – oder 

von bis zu 10 % des jährlichen Gesamtumsatzes im Sinne des einschlägigen Unionsrechts 

einer juristischen Person im vorangegangenen Geschäftsjahr verhängen. 

 



 
17812/12  do/RSZ/bl 54 
 DGG 1 C  DE 

2. Handelt es sich bei der juristischen Person um die Tochtergesellschaft einer 

Muttergesellschaft, so ist der relevante jährliche Gesamtumsatz nach Absatz 1 der jährliche 

Gesamtumsatz, der im vorangegangenen Geschäftsjahr im konsolidierten Abschluss der an 

der Spitze stehenden Muttergesellschaft ausgewiesen ist. 

 

3. Die Sanktionen müssen wirksam, verhältnismäßig und abschreckend sein. Bei der 

Entscheidung, ob eine Sanktion zu verhängen ist und welche Art von Sanktion geeignet ist, 

handelt die EZB im Einklang mit Artikel 8 Absatz 2a. 

 

4. Die EZB wendet diesen Artikel nach Maßgabe der Rechtsakte nach Artikel 4 Absatz 3 

Unterabsatz 1 einschließlich – soweit angemessen – der Verfahren nach der Verordnung 

(EG) Nr. 2532/98 des Rates an. 

 

5. In von Absatz 1 nicht erfassten Fällen kann die EZB, wenn dies für die Zwecke der 

Wahrnehmung der ihr durch diese Verordnung übertragenen Aufgaben erforderlich ist, von 

den nationalen zuständigen Behörden verlangen, Verfahren einzuleiten, damit Maßnahmen 

ergriffen werden, um sicherzustellen, dass im Einklang mit den Rechtsakten nach Artikel 4 

Absatz 3 Unterabsatz 1 und allen einschlägigen nationalen Rechtsvorschriften, die 

besondere Befugnisse zuweisen, die bisher durch Unionsrecht nicht gefordert waren, 

geeignete Sanktionen verhängt werden. Die Sanktionen der nationalen zuständigen 

Behörden müssen wirksam, verhältnismäßig und abschreckend sein. 

 

Unterabsatz 1 gilt insbesondere für Verwaltungssanktionen oder -maßnahmen, die gegen 

Mitglieder des Leitungsorgans eines Kreditinstituts, einer Finanzholdinggesellschaft oder 

einer gemischten Finanzholdinggesellschaft oder andere Personen zu verhängen sind, die 

nach den einschlägigen nationalen Rechtsvorschriften für einen Verstoß eines 

Kreditinstituts, einer Finanzholdinggesellschaft oder einer gemischten 

Finanzholdinggesellschaft verantwortlich sind. 
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617. Die EZB veröffentlicht umgehend jede Sanktion nach Absatz 1 und macht dabei auch 

Angaben zu Art und Wesen des Verstoßes und zur Identität der verantwortlichen 

juristischen Personen, es sei denn, eine solche Veröffentlichung würde die Stabilität der 

Finanzmärkte ernsthaft gefährden. 

 

7. Unbeschadet der Absätze 1 bis 6 kann die EZB für die Zwecke der Wahrnehmung der ihr 

durch diese Verordnung übertragenen Aufgaben im Fall von Verstößen gegen ihre 

Verordnungen oder Beschlüsse nach Maßgabe der Verordnung (EG) Nr. 2532/98 des Rates 

Sanktionen verhängen. 

 

7a. Unbeschadet des Artikels 8 Absatz 1 wird durch keine Bestimmung der Verordnung der 

EZB eine Befugnis übertragen, Sanktionen gegen natürliche Personen zu verhängen. 

                                                 
17 Anmerkung: Dieser Absatz muss an den einschlägigen Text des CRD-IV-Pakets 

angeglichen werden, sobald dieser im Trilog vorläufig vereinbart wurde. 
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Kapitel IV 

Organisatorische Grundsätze 
 

Artikel 16 

Unabhängigkeit 

 

1. Bei der Wahrnehmung der ihr durch diese Verordnung übertragenen Aufgaben handelt die 

EZB unabhängig.  

 

2. Die Organe, Einrichtungen, Ämter und Agenturen der Union sowie die Regierungen der 

Mitgliedstaaten und alle anderen Einrichtungen achten diese Unabhängigkeit. 

 

3. Die Unabhängigkeit im Sinne der Absätze 1 und 2 gilt für alle Mitglieder des 

Aufsichtsgremiums der EZB bei der Wahrnehmung der ihr durch diese Verordnung 

übertragenen Aufgaben. 

 

Artikel 17  

Rechenschaftspflicht und Berichterstattung (mit Artikel 21 zusammengelegt) 

 

1. Die EZB ist nach Maßgabe dieses Kapitels dem Europäischen Parlament und dem Rat für 

die Durchführung dieser Verordnung rechenschaftspflichtig.  

 

2. Die EZB legt dem Europäischen Parlament, dem Rat, der Kommission und der 

Euro-Gruppe jedes Jahr einen Bericht über die Wahrnehmung der ihr durch diese 

Verordnung übertragenen Aufgaben und einen Bericht über die voraussichtliche 

Entwicklung der Struktur und der Höhe der Aufsichtsgebühren gemäß Artikel 24 vor. 
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3. Der Vorsitzende des Aufsichtsgremiums der EZB legt diese Berichte dem Europäischen 

Parlament und der Euro-Gruppe im Beisein von Vertretern der teilnehmenden 

Mitgliedstaaten, deren Währung nicht der Euro ist, vor. 

 

4. Der Vorsitzende des Aufsichtsgremiums der EZB kann von der Euro-Gruppe auf deren 

Verlangen im Beisein von Vertretern der teilnehmenden Mitgliedstaaten, deren Währung 

nicht der Euro ist, zur Wahrnehmung seiner Aufsichtsaufgaben gehört werden. 

 

5. Der Vorsitzende des Aufsichtsgremiums kann auf Verlangen des Europäischen Parlaments 

von dessen zuständigen Ausschüssen zur Wahrnehmung seiner Aufsichtsaufgaben gehört 

werden.  

 

6. gestrichen 

 

7. Die EZB antwortet im Beisein von Vertretern der teilnehmenden Mitgliedstaaten, deren 

Währung nicht der Euro ist, mündlich oder schriftlich auf Fragen, die ihr vom 

Europäischen Parlament oder von der Euro-Gruppe gestellt werden.  

 

8. Der Europäische Rechnungshof trägt bei der Prüfung der Effizienz der Verwaltung der 

EZB nach Artikel 27.2 der Satzung des ESZB und der EZB auch den der EZB durch diese 

Verordnung übertragenen Aufsichtsaufgaben Rechnung. 
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Artikel 17aa 

Nationale Parlamente 

 
1. gestrichen 

 

2. Im Rahmen der Vorlage ihrer Berichte nach Artikel 17 Absatz 2 leitet die EZB diese 

Berichte gleichzeitig den nationalen Parlamenten der teilnehmenden Mitgliedstaaten 

unmittelbar zu. 

Die nationalen Parlamente können der EZB begründete Stellungnahmen zu diesen 

Berichten übermitteln. 

 

2a. Die nationalen Parlamente der teilnehmenden Mitgliedstaaten können die EZB ersuchen, 

schriftlich auf ihre an die EZB gerichteten Bemerkungen oder Fragen zu den Aufgaben der 

EZB im Rahmen dieser Verordnung zu antworten. 

 

3. Das nationale Parlament eines teilnehmenden Mitgliedstaats kann den Vorsitzenden oder 

ein Mitglied des Aufsichtsgremiums ersuchen, gemeinsam mit einem Vertreter der 

nationalen zuständigen Behörde an einem Gedankenaustausch über die Beaufsichtigung 

von Kreditinstituten in diesem Mitgliedstaat teilzunehmen. 

 

4. Diese Verordnung berührt nicht die Rechenschaftspflicht der nationalen zuständigen 

Behörden gegenüber ihren nationalen Parlamenten nach Maßgabe des nationalen Rechts in 

Bezug auf die Ausübung der Aufgaben, die der EZB durch diese Verordnung nicht 

übertragen werden, sowie auf ihre Aktivitäten im Einklang mit Artikel 5. 
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Artikel 17a 

Ordnungsgemäßes Verfahren für die Annahme von Aufsichtsbeschlüssen 

 

1. Vor der Annahme von Aufsichtsbeschlüssen im Einklang mit Artikel 4 und Abschnitt 2 

gibt die EZB den Personen, auf die sich das Verfahren bezieht, Gelegenheit, zu den 

Sachverhalten, gegen die die EZB Einwände erhoben hat, gehört zu werden. Die EZB 

stützt ihre Beschlüsse nur auf die Beschwerdepunkte, zu denen sich die betreffenden 

Parteien äußern konnten. 

Unterabsatz 1 gilt nicht für den Fall dringender Maßnahmen, die ergriffen werden müssen, 

um ernsthaften Schaden vom Finanzsystem abzuwenden. In einem solchen Fall kann die 

EZB einen vorläufigen Beschluss fassen und muss den betreffenden Personen die 

Gelegenheit geben, so bald wie möglich nach Erlass ihres Beschlusses gehört zu werden. 

2. Die Verteidigungsrechte der betroffenen Personen müssen während des Verfahrens in 

vollem Umfang gewahrt werden. Die Personen haben Recht auf Einsicht in die EZB-

Akten, vorbehaltlich des berechtigten Interesses anderer Personen an der Wahrung ihrer 

Geschäftsgeheimnisse. Das Recht auf Akteneinsicht gilt nicht für vertrauliche 

Informationen.  

3. Die Beschlüsse der EZB sind zu begründen. 
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Artikel 17b 

Überprüfungsausschuss 

 

1. Das Aufsichtsgremium schlägt dem EZB-Rat einen Überprüfungsausschuss zur Benennung 

vor, der eine interne Überprüfung der verfahrensmäßigen und materiellen Rechtmäßigkeit 

der Beschlüsse vornimmt, die aufgrund der ihm durch diese Verordnung übertragenen 

Befugnisse gefasst wurden, wenn nach Absatz 6 die Überprüfung eines Beschlusses 

verlangt wird.  

 

2. Das Aufsichtsgremium schlägt dem EZB-Rat die Mitglieder des Überprüfungsausschusses 

zur Ernennung vor. Der Überprüfungsausschuss ist unabhängig und besteht aus fünf 

Mitgliedern und fünf stellvertretenden Mitgliedern, die einen ausgezeichneten Ruf 

genießen, aus den teilnehmenden Mitgliedstaaten stammen und nachweislich über 

einschlägige Kenntnisse und berufliche Erfahrungen, auch im Aufsichtswesen, von 

ausreichend hohem Niveau im Bankensektor verfügen und nicht zum aktuellen Personal 

der zuständigen Behörden oder anderer nationaler Einrichtungen oder der Organe der 

Union gehören, die an den Tätigkeiten der EZB beteiligt sind. Der Überprüfungsausschuss 

verfügt über ausreichendes rechtliches Fachwissen, um die EZB bei der Ausübung ihrer 

Befugnisse sachkundig rechtlich beraten zu können. Der Überprüfungsausschuss benennt 

seinen Vorsitzenden. Die Amtszeit der Mitglieder des Überprüfungsausschusses beträgt 

fünf Jahre. Sie kann einmal verlängert werden.  

 

3. Die Beschlüsse des Überprüfungsausschusses werden mit der Mehrheit von mindestens 

dreien seiner fünf Mitglieder angenommen. 

4. gestrichen 

6. Jede natürliche oder juristische Person kann in den Fällen des Absatzes 1 die Überprüfung 

eines Beschlusses verlangen, der an sie gerichtet ist oder sie unmittelbar und individuell 

betrifft. Ein Antrag auf Überprüfung eines Beschlusses des EZB-Rats im Sinne des 

Absatzes 9 ist nicht zulässig.  
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7. Die Überprüfung ist zusammen mit einer Begründung innerhalb eines Monats nach 

Bekanntgabe des Beschlusses an die eine Überprüfung verlangende Person oder, sofern 

eine solche Bekanntgabe nicht erfolgt ist, innerhalb eines Monats ab dem Zeitpunkt, zu 

dem sie von dem Beschluss Kenntnis erlangt hat, schriftlich bei der EZB zu beantragen.  

 

8. Ein Antrag nach Absatz 6 hat keine aufschiebende Wirkung. Der EZB-Rat kann jedoch auf 

Vorschlag des Überprüfungsausschusses den Vollzug des angefochtenen Beschlusses 

aussetzen, wenn die Umstände dies nach seiner Auffassung erfordern. 

 

9. Nach einer Entscheidung über die Zulässigkeit der Überprüfung prüft der Ausschuss den 

Fall innerhalb von zwei Monaten nach Eingang des Antrags und überweist ihn zwecks 

Ausarbeitung eines neuen Beschlussentwurfs an das Aufsichtsgremium. Der neue 

Beschlussentwurf hebt den ursprünglichen Beschluss entweder auf oder ersetzt ihn durch 

einen Beschluss desselben Inhalts oder durch einen geänderten Beschluss. Das 

Aufsichtsgremium unterbreitet dem EZB-Rat einen neuen Beschlussentwurf, der der 

Stellungnahme des Überprüfungsausschusses Rechnung trägt. Ein geänderter 

Beschlussentwurf gilt als angenommen, wenn der EZB-Rat nicht innerhalb eines Zeitraums 

von höchstens zehn Arbeitstagen Einwände erhebt. 

 
10. Die Überprüfung durch den Ausschuss, der neue Beschlussentwurf des Aufsichtsgremiums 

und der vom EZB-Rat nach Maßgabe dieses Artikels gefasste Beschluss sind zu begründen 

und den Parteien bekanntzugeben. 

 

11. Dieser Artikel berührt nicht das Recht, gemäß Artikel 263 AEUV ein Verfahren vor dem 

Gerichtshof der Europäischen Union anzustrengen. 
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Artikel 18 

Trennung von der geldpolitischen Funktion 

 

1. Bei der Wahrnehmung der ihr durch diese Verordnung übertragenen Aufgaben verfolgt die 

EZB ausschließlich die Ziele dieser Verordnung. 

 

2. Die EZB nimmt die ihr durch diese Verordnung übertragenen Aufgaben unbeschadet und 

getrennt von ihren Aufgaben im Bereich der Geldpolitik und von sonstigen Aufgaben 

wahr. Die der EZB durch diese Verordnung übertragenen Aufgaben dürfen ihre Aufgaben 

im Bereich der Geldpolitik und sonstige Aufgaben nicht beeinträchtigen. Das Personal, das 

mit der Wahrnehmung der der EZB durch diese Verordnung übertragenen Aufgaben 

befasst ist, ist organisatorisch getrennt und an eine getrennte Berichterstattung gebunden.  

 
3. Für die Zwecke der Absätze 1 und 2 erlässt und veröffentlicht die EZB die erforderlichen 

internen Vorschriften, einschließlich der Regelungen für die Geheimhaltung und den 

Informationsaustausch zwischen den beiden funktionellen Bereichen. 

 

3a. Die EZB stellt sicher, dass der EZB-Rat seine geldpolitischen und aufsichtlichen 

Funktionen in vollkommen unterschiedlicher Weise wahrnimmt. Diese Unterscheidung 

umfasst eine strikte Trennung der Sitzungen und Tagesordnungen. 

 

3b. Um die Trennung zwischen den geldpolitischen und aufsichtlichen Aufgaben 

sicherzustellen, richtet die EZB eine Schlichtungsstelle ein. Diese Schlichtungsstelle legt 

Meinungsverschiedenheiten der zuständigen Behörden der betroffenen teilnehmenden 

Mitgliedstaaten in Bezug auf Einwände des EZB-Rats gegen einen Beschlussentwurf des 

Aufsichtsgremiums bei. Sie besteht aus einem Mitglied je teilnehmendem Mitgliedstaat, 

das von jedem Mitgliedstaat unter den Mitgliedern des EZB-Rats und des 

Aufsichtsgremiums ausgewählt wird, und fasst ihre Beschlüsse mit einfacher Mehrheit, 

wobei jedes Mitglied über eine Stimme verfügt. Die EZB nimmt eine Verordnung zur 

Einrichtung dieser Schlichtungsstelle und zur Festlegung ihrer Geschäftsordnung an und 

veröffentlicht diese. 
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Artikel 19 

Aufsichtsgremium 

 

1. Die Planung und Ausführung der der EZB übertragenen Aufgaben erfolgt uneingeschränkt 

durch ein internes Organ, das sich aus seinen gemäß Absatz 2 ernannten Vorsitzenden und 

stellvertretenden Vorsitzenden, vier gemäß Absatz 2a ernannten Vertretern der EZB und 

jeweils einem Vertreter der für die Beaufsichtigung von Kreditinstituten in den einzelnen 

teilnehmenden Mitgliedstaaten verantwortlichen nationalen zuständigen Behörden 

zusammensetzt (im Folgenden "Aufsichtsgremium"). Alle Mitglieder des 

Aufsichtsgremiums handeln im Interesse der Union als Ganzes. 

 

Handelt es sich bei der zuständigen Behörde nicht um eine Zentralbank, so kann das in 

Unterabsatz 1 genannte Mitglied des Aufsichtsgremiums beschließen, einen Vertreter der 

Zentralbank des Mitgliedstaats mitzubringen. Für die Zwecke des Abstimmungsverfahrens 

nach Maßgabe des Absatzes 2ab gelten die Vertreter der Behörden eines Mitgliedstaats als 

ein einziges Mitglied.  

 

2. Der Rat erlässt auf der Grundlage eines von der EZB nach Konsultation des Europäischen 

Parlaments und Anhörung des Aufsichtsgremiums unterbreiteten Vorschlags einen 

Durchführungsbeschluss zur Ernennung des Vorsitzenden und des stellvertretenden 

Vorsitzenden des Aufsichtsgremiums. Der Vorsitzende wird aus dem Kreis der in Banken- 

und Finanzfragen anerkannten und erfahrenen Persönlichkeiten, die nicht Mitglied des 

EZB-Rats sind, ausgewählt. Der stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsgremiums wird 

aus den Mitgliedern des Direktoriums der EZB ausgewählt. Der Rat beschließt mit 

qualifizierter Mehrheit, ohne Berücksichtigung der Stimmen der Mitglieder des Rates, die 

nicht teilnehmende Mitgliedstaaten sind. 

 
Nach seiner Ernennung nimmt der Vorsitzende sein Amt als Vollzeitbeschäftigter wahr 

und darf kein anderes Amt bei den nationalen zuständigen Behörden bekleiden. Seine 

Amtszeit beträgt fünf Jahre und ist nicht verlängerbar. 
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2a. Die vier vom EZB-Rat ernannten Vertreter der EZB nehmen keine Aufgaben im direkten 

Zusammenhang mit der geldpolitischen Funktion der EZB wahr. Alle Vertreter der EZB 

sind stimmberechtigt. 

 

2ab. Das Aufsichtsgremium fasst seine Beschlüsse mit der einfachen Mehrheit seiner 

Mitglieder. Jedes Mitglied hat eine Stimme. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des 

Vorsitzenden den Ausschlag. 

 

2b. Abweichend von Absatz 2ab fasst das Aufsichtsgremium Beschlüsse zum Erlass von 

Verordnungen aufgrund von Artikel 4 Absatz 3 mit der qualifizierten Mehrheit seiner 

Mitglieder im Sinne des Artikels 16 Absatz 4 des Vertrags über die Europäische Union und 

des Artikels 3 des Protokolls (Nr. 36) über die Übergangsbestimmungen in Bezug auf die 

die Behörden der teilnehmenden Mitgliedstaaten vertretenden Mitglieder. Jeder der vier 

vom EZB-Rat benannten Vertreter der EZB hat eine Stimme, die dem Durchschnitt der 

Stimmen der anderen Mitglieder entspricht. 

 

3. Unbeschadet des Artikels 5 übernimmt das Aufsichtsgremium nach einem von der EZB 

festzulegenden Verfahren die Vorbereitungstätigkeiten für die der EZB übertragenen 

Aufsichtsaufgaben und schlägt dem EZB-Rat vollständige Beschlussentwürfe zur 

Annahme vor. Die Beschlussentwürfe werden gleichzeitig den betroffenen Mitgliedstaaten 

übermittelt. Ein Beschlussentwurf gilt als angenommen, wenn der EZB-Rat nicht innerhalb 

einer Frist, die im Rahmen des obengenannten Verfahrens festgelegt wird, jedoch 

höchstens zehn Arbeitstage betragen darf, Einwände erhebt. Lehnt jedoch ein 

teilnehmender Mitgliedstaat, dessen Währung nicht der Euro ist, einen Beschlussentwurf 

des Aufsichtsgremiums ab, findet das Verfahren des Artikels 6 Absatz 6abb Anwendung. 

In Ausnahmesituationen beträgt die genannte Frist höchstens 48 Stunden. Erhebt der EZB-

Rat Einwände gegen einen Beschlussentwurf, so begründet er diese schriftlich, indem er 

insbesondere auf geldpolitische Belange verweist. Wird ein Beschluss infolge eines 

Einwands des EZB-Rates geändert, so kann ein teilnehmender Mitgliedstaat, dessen 

Währung nicht der Euro ist, der EZB in einer begründeten Stellungnahme mitteilen, dass er 

dem Einwand nicht zustimmt; in diesem Fall findet das Verfahren des Artikels 6 

Absatz 6ab Anwendung. 
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3a. gestrichen 

 

4. Das Aufsichtsgremium wird bei seiner Tätigkeit von einem Sekretariat auf Vollzeitbasis 

unterstützt, das auch die Sitzungen vorbereitet. 

 

4a. Das Aufsichtsgremium richtet durch eine Abstimmung gemäß der Regelung nach 

Absatz 2ab aus den Reihen seiner Mitglieder einen Lenkungsausschuss mit kleinerer 

Zusammensetzung ein, der seine Tätigkeiten, einschließlich der Vorbereitung der 

Sitzungen, unterstützt. 

Der Lenkungsausschuss des Aufsichtsgremiums hat keine Beschlussfassungsbefugnisse. 

Den Vorsitz des Lenkungsausschusses nehmen der Vorsitzende oder der stellvertretende 

Vorsitzenden des Aufsichtsgremiums wahr. Die Zusammensetzung des 

Lenkungsausschusses gewährleistet ein ausgewogenes Verhältnis und eine Rotation 

zwischen den nationalen zuständigen Behörden. Der Lenkungsausschuss führt die ihm 

obliegenden vorbereitenden Arbeiten im Interesse der Union als Ganzes aus und arbeitet in 

völliger Transparenz mit dem Aufsichtsgremium zusammen. 

 

5. gestrichen 

 

6. Ein Vertreter der Europäischen Kommission kann nach entsprechender Einladung als 

Beobachter an den Sitzungen des Aufsichtsgremiums teilnehmen. Beobachter haben 

keinen Zugriff auf vertrauliche Informationen über einzelne Institute. 

 

7. Der EZB-Rat erlässt interne Vorschriften, in denen sein Verhältnis zum Aufsichtsgremium 

genau geregelt wird. Das Aufsichtsgremium legt durch eine Abstimmung gemäß der 

Regelung nach Absatz 2ab auch seine Geschäftsordnung fest. Beide Regelwerke werden 

veröffentlicht. Die Geschäftsordnung des Aufsichtsgremiums stellt die Gleichbehandlung 

aller teilnehmenden Mitgliedstaaten sicher. 
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Artikel 20 

Geheimhaltung und Informationsaustausch 

 

1. Die Mitglieder des Aufsichtsgremiums, die Mitarbeiter der EZB und von den 

teilnehmenden Mitgliedstaaten abgeordnetes Personal, die Aufsichtsaufgaben 

wahrnehmen, unterliegen auch nach Beendigung ihrer Amtstätigkeit den 

Geheimhaltungspflichten nach Artikel 37 der Satzung des ESZB und der EZB.  

 

2. Zur Wahrnehmung der ihr durch diese Verordnung übertragenen Aufgaben ist die EZB 

befugt, innerhalb der im einschlägigen Unionsrecht festgelegten Grenzen und gemäß den 

darin vorgesehenen Bedingungen Informationen mit nationalen oder europäischen 

Behörden und sonstigen Einrichtungen in den Fällen auszutauschen, in denen die 

einschlägigen Rechtsakte der Union es den nationalen zuständigen Behörden gestatten, 

solchen Stellen Informationen zu übermitteln, oder in denen die Mitgliedstaaten nach dem 

einschlägigen Unionsrecht eine solche Weitergabe vorsehen können.  
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Artikel 21 (IN ARTIKEL 17 AUFGENOMMEN) 

 

 

 

Artikel 22 

(gestrichen) 
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Artikel 23 

Haushalt 

 

1. Die Ausgaben der EZB für die Wahrnehmung der ihr durch diese Verordnung 

übertragenen Aufgaben sind im Haushaltsplan der EZB gesondert ausgewiesen.  

 

2. Die EZB legt in dem Bericht nach Artikel 17 auch die Einzelheiten ihres Haushaltsplans 

für ihre Aufsichtsaufgaben dar. Der von der EZB gemäß Artikel 26.2 der Satzung des 

ESZB und der EZB erstellte Jahresabschluss enthält die Einnahmen und Ausgaben im 

Zusammenhang mit den Aufsichtsaufgaben.  

 

Artikel 24 

Aufsichtsgebühren 

 

1. Die EZB erhebt bei den in den teilnehmenden Mitgliedstaaten niedergelassenen 

Kreditinstituten und bei den in teilnehmenden Mitgliedstaaten niedergelassenen 

Zweigstellen von in nicht teilnehmenden Mitgliedstaat niedergelassenen Kreditinstituten 

eine jährliche Aufsichtsgebühr. Diese Gebühren decken die Ausgaben der EZB für die 

Wahrnehmung der ihr durch die Artikel 4 und 5 dieser Verordnung übertragenen 

Aufgaben. Diese Gebühren dürfen die Ausgaben im Zusammenhang mit diesen Aufgaben 

nicht übersteigen. 

 

2. Der Betrag der einem Kreditinstitut oder einer Zweigstelle berechneten Gebühr wird 

gemäß den von der EZB festgelegten und vorab veröffentlichten Modalitäten auf der 

obersten Konsolidierungsebene innerhalb eines teilnehmenden Mitgliedstaats anhand 

objektiver Kriterien in Bezug auf die Bedeutung und das Risikoprofil des betreffenden 

Kreditinstituts, einschließlich seiner risikogewichteten Aktiva, erhoben.  

Vor der Festlegung dieser Modalitäten führt die EZB offene öffentliche Anhörungen durch 

und analysiert die potenziell anfallenden Kosten und den potenziellen Nutzen. 
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Grundlage für die Berechnung der jährlichen Aufsichtsgebühr für ein bestimmtes 

Kalenderjahr sind die Ausgaben für die Beaufsichtigung von Kreditinstituten und 

Zweigstellen für das betreffende Jahr. Die EZB kann Vorauszahlungen der jährlichen 

Aufsichtsgebühr verlangen, die auf der Grundlage eines angemessenen Voranschlags 

berechnet werden. Sie setzt sich vor der Entscheidung über die endgültige Höhe der 

Gebühr mit den nationalen zuständigen Behörden ins Benehmen, um sicherzustellen, dass 

die Kosten für die Beaufsichtigung für alle Kreditinstitute und Zweigstellen tragbar und 

angemessen sind. Sie unterrichtet die Kreditinstitute und Zweigstellen über die Grundlage 

für die Berechnung der jährlichen Aufsichtsgebühr.  

 

3. Die EZB erstattet gemäß Artikel 17 Bericht. 

 

3a. Dieser Artikel steht dem Recht nationaler zuständiger Behörden nicht entgegen, nach 

Maßgabe ihres nationalen Rechts und soweit Aufsichtsaufgaben nicht der EZB übertragen 

wurden oder gemäß dem einschlägigen Unionsrecht und vorbehaltlich der Bestimmungen 

zur Durchführung dieser Verordnung, einschließlich der Artikel 5 und 11, für Kosten 

aufgrund der Zusammenarbeit mit der EZB, ihrer Unterstützung und der Ausführung ihrer 

Anweisungen Gebühren zu erheben. 

 

Artikel 25 

Austausch von Personal  

 

1. Die EZB legt gemeinsam mit den nationalen zuständigen Behörden Regelungen fest, um 

für einen angemessenen Austausch mit und zwischen den nationalen zuständigen Behörden 

und für eine angemessene gegenseitige Entsendung von Mitarbeitern zu sorgen. 

 

2. Die EZB kann gegebenenfalls verlangen, dass Aufsichtsteams der nationalen zuständigen 

Behörden, die in Bezug auf ein Kreditinstitut, eine Finanzholdinggesellschaft oder eine 

gemischte Finanzholdinggesellschaft in einem teilnehmenden Mitgliedstaat 

Aufsichtsmaßnahmen nach Maßgaben dieser Verordnung ergreifen, auch Mitarbeiter der 

nationalen zuständigen Behörden anderer teilnehmender Mitgliedstaaten einbeziehen. 
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Kapitel V 
Allgemeine und Schlussbestimmungen 

 
Artikel 26 

Überprüfung  
 
Die Kommission veröffentlicht spätestens am 31. Dezember 2015 und danach alle drei Jahre einen 
Bericht über die Anwendung dieser Verordnung, wobei sie einen besonderen Schwerpunkt auf die 
Überwachung der möglichen Auswirkungen auf das reibungslose Funktionieren des Binnenmarktes 
legt. In dem Bericht wird unter anderem Folgendes bewertet: 
 

a) das Funktionieren des einheitlichen Aufsichtsmechanismus innerhalb des Europäischen 
Finanzaufsichtssystems und des Binnenmarkts, einschließlich der möglichen Auswirkungen 
auf die Strukturen der nationalen Bankensysteme innerhalb der EU, und in Bezug auf die 
Wirksamkeit der Zusammenarbeit und der Informationsaustauschregelungen zwischen dem 
einheitlichen Aufsichtsmechanismus und den nationalen zuständigen Behörden der nicht 
teilnehmenden Mitgliedstaaten; 
 
aa) die Rolle der nationalen Behörden innerhalb des einheitlichen Aufsichtsmechanismus, 
die Wirksamkeit der von der EZB angenommenen praktischen Modalitäten der Organisation 
sowie die Auswirkungen des einheitlichen Aufsichtsmechanismus auf das Funktionieren der 
noch bestehenden Aufsichtskollegien;  
 
ab) die Zweckmäßigkeit der Regelungen des Artikels 4a hinsichtlich der Aufgaben bzw. der 
Instrumente der Makroaufsicht sowie der Regelungen des Artikels 13 für die Erteilung und 
den Entzug von Zulassungen; 
 
b) die Wirksamkeit der Regelungen bezüglich der Unabhängigkeit und der 
Rechenschaftspflicht; 
 
c) das Zusammenwirken von EZB und Europäischer Bankenaufsichtsbehörde; 
 
d) die Zweckmäßigkeit der Steuerungsregelungen, einschließlich der Zusammensetzung und 
der Abstimmungsmodalitäten des Aufsichtsgremiums und seines Verhältnisses zum EZB-
Rat;  
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e) die Wirksamkeit des Beschwerdemechanismus gegen Beschlüsse der EZB; 

 

f) die Kostenwirksamkeit des einheitlichen Aufsichtsmechanismus; 

 

g) die möglichen Auswirkungen der Anwendung des Artikels 6 Absatz 6ab auf das 

Funktionieren und die Integrität des einheitlichen Aufsichtsmechanismus.  

 

Der Bericht wird dem Europäischen Parlament und dem Rat übermittelt. Die Kommission macht 

gegebenenfalls begleitende Vorschläge. 

 

Artikel 27 

Übergangsbestimmungen 

 

1. Die EZB veröffentlicht den Rahmen nach Artikel 5 Absatz 7 vor dem 1. Juli 2013. 

 

2. Die EZB übernimmt ab dem 1. März 2014 oder 12 Monate nach Inkrafttreten dieser 

Verordnung, wenn dies der spätere Zeitpunkt ist, die ihr durch diese Verordnung 

übertragenen Aufgaben vorbehaltlich der Durchführungsbestimmungen der folgenden 

Unterabsätze.  

Nach dem Inkrafttreten dieser Verordnung veröffentlicht die EZB im Wege von 

Verordnungen und Beschlüssen die detaillierten operativen Bestimmungen zur 

Wahrnehmung der ihr durch diese Verordnung übertragenen Aufgaben. 

Ab dem Inkrafttreten dieser Verordnung übermittelt die EZB dem Europäischen 

Parlament, dem Rat und der Kommission vierteljährlich einen Bericht über die Fortschritte 

bei der operativen Durchführung dieser Verordnung. 
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Wird aus den Berichten nach Unterabsatz 3 und nach Beratungen im Rat und im 
Europäischen Parlament über diese Berichte deutlich, dass die EZB ihre Aufgaben am 
1. März 2014 oder 12 Monate nach Inkrafttreten dieser Verordnung, wenn dies der spätere 
Zeitpunkt ist, nicht in vollem Umfang wahrnehmen können wird, so kann sie einen 
Beschluss annehmen, um ein späteres als, das in Unterabsatz 1 genannte Datum 
festzulegen, damit während des Übergangs von der nationalen Aufsicht zum einheitlichen 
Aufsichtsmechanismus die Kontinuität und, je nach der Verfügbarkeit von Personal, die 
Einführung geeigneter Berichtsverfahren und Vereinbarungen über die Zusammenarbeit 
mit den nationalen Aufsichtsbehörden gemäß Artikel 5 gewährleistet ist. 

 

3. Unbeschadet des Absatzes 2 und der Ausübung der ihr durch diese Verordnung 
übertragenen Untersuchungsbefugnisse kann die EZB ab dem [Datum des Inkrafttretens 
dieser Verordnung] mit der Wahrnehmung der ihr durch diese Verordnung übertragenen 
Aufgaben, mit Ausnahme der Annahme von Aufsichtsbeschlüssen, in Bezug auf 
Kreditinstitute, Finanzholdinggesellschaften oder gemischte Finanzholdinggesellschaften 
beginnen, nachdem den betroffenen Unternehmen und den nationalen zuständigen 
Behörden der betreffenden Mitgliedstaaten ein entsprechender Beschluss zugeleitet wurde. 

 
Wenn die EZB vom ESM einstimmig ersucht wird, als Voraussetzung für die 
Rekapitalisierung eines Kreditinstituts, einer Finanzholdinggesellschaft oder einer 
gemischte Finanzholdinggesellschaft dessen bzw. deren direkte Beaufsichtigung zu 
übernehmen, kann sie unbeschadet des Absatzes 2 unverzüglich mit der Wahrnehmung der 
ihr durch diese Verordnung übertragenen Aufgaben in Bezug auf Kreditinstitute, 
Finanzholdinggesellschaften oder gemischte Finanzholdinggesellschaften beginnen, 
nachdem den betroffenen Unternehmen und den nationalen zuständigen Behörden der 
betreffenden Mitgliedstaaten ein entsprechender Beschluss zugeleitet wurde. 

 
4. Ab dem Inkrafttreten dieser Verordnung kann die EZB mit Blick auf die Wahrnehmung 

ihrer Aufgaben die zuständigen Behörden der teilnehmenden Mitgliedstaaten und Personen 
im Sinne des Artikels 9 auffordern, alle Informationen vorzulegen, die für sie von Belang 
sind, um eine umfassende Bewertung der Kreditinstitute des teilnehmenden Mitgliedstaats, 
einschließlich einer Bilanzbewertung, durchzuführen. Sie nimmt eine solche Bewertung 
mindestens für Kreditinstitute vor, die nicht unter Artikel 5 Absatz 4 fallen. Das 
Kreditinstitut und die zuständige Behörde legen die verlangten Informationen vor. 
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5. gestrichen 

 

6. Von den teilnehmenden Mitgliedstaaten an dem in Artikel 28 genannten Tag oder 

gegebenenfalls an dem in den Absätzen 2 und 3 genannten Tag zugelassene Kreditinstitute 

gelten als gemäß Artikel 13 zugelassen und dürfen ihre Tätigkeit fortsetzen. Die nationalen 

zuständigen Behörden teilen der EZB vor dem Geltungsbeginn dieser Verordnung oder 

gegebenenfalls vor dem in den Absätzen 2 und 3 genannten Tag die Identität dieser 

Kreditinstitute mit und legen einen Bericht über die bisherige Aufsichtsbilanz und das 

Risikoprofil der betreffenden Institute sowie alle weiteren von der EZB angeforderten 

Informationen vor. Die Informationen sind in dem von der EZB verlangten Format 

vorzulegen. 

 

6a. Unbeschadet des Artikels 19 Absatz 2b finden bis zu dem ersten in Artikel 26 genannten 

Datum sowohl Abstimmungen mit qualifizierter Mehrheit als auch Abstimmungen mit 

einfacher Mehrheit zum Erlass der in Artikel 4 Absatz 3 genannten Verordnungen 

Anwendung. 

 

Artikel 28 

Inkrafttreten 

 

Diese Verordnung tritt am fünften Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen 

Union in Kraft. 

 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat. 

 

Geschehen zu Brüssel am  

 Im Namen des Rates 

 Der Präsident 




